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Niederschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen 

 
am 28.06.2010 um 18.30 Uhr 

 
1. Vorsitzender: Bürgermeister Martin Büchner 
2. Gemeinderäte: 
 
 
 
 
 
 

Frank Baumann, Daniel Born, Thomas Böllinger, 
Peter Börzel, Helmut Brand, Peter Brand, Florian 
Häfele, Margareta Hartkorn, Peter Hoffmann,  
Norbert Horn, Brigitte Klee, Thorsten Koch, Raimund 
Kraus, Tatjana Lindemann, Werner Most, Heinz 
Nagel, Marion Pietsch, Peter Prestel, Karl Riegel,  
Hans Strubel, Margit Zieger, Thomas Zieger 

3. Beamte, Beschäftigte 
usw.: 

Josef Maier, Sylvia Sander, Michael Schulz, Ute 
Zeller, Melanie Horn als Protokollführerin 

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzen de fest, dass zu der 
Verhandlung durch Ladung vom  18.06.2010 ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist;  
 
Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Tei l der Verhandlung am  
25.06.2010 ortsüblich bekannt gegeben worden sind; 
 
Das Kollegium beschlussfähig ist, weil 23 Mitglieder anwesend sind. 
 
Es fehlten als beurlaubt: 
 
Hans Schwabenland, Bernd Rothardt 
 
nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: 
 
-- 
 
als Urkundspersonen wurden ernannt: 
 
Margit Zieger, Hans Strubel 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordn ung stehenden Punkte 
eingetreten und folgendes beschlossen:  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 1 öffentlich DS-Nr. GR62/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Information 
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Gemeindera tssitzung am 17.05.2010 
gefassten Gemeinderatsbeschlüsse 
 
 
Der Gemeinderat fasste in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 17.05.2010 folgende 
Beschlüsse: 
 
 
1. Der Gemeinderat stimmte einem Vergleichsvorschlag eines rechtsanwaltlichen 

Vertreters zu. Die Gemeinde erhält somit eine Einmalzahlung. Dadurch sind 
alle gegenseitigen Ansprüche ausgeglichen. 

 
 
Dieser Beschluss wird gemäß § 35 Abs. 1 GemO bekannt gegeben und zwar in der 
in diesem Paragraphen vorgeschriebenen Form, d.h. ohne Abstimmungsergebnis 
und ohne Bekanntgabe des Verlaufs. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 2 öffentlich DS-Nr. GR63/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Antrag des Regierungspräsidium auf Ausbau des Schöp fwerks Philippsburg 
im Rahmen des Baus des Polders Rheinschanzinsel 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner begrüßt zu diesem Sachverhalt Herrn Karnetzky, WAT 
Ingenieure, Herrn Queißer vom Ingenieurbüro Wald + Corbe sowie Frau Lampert 
vom Regierungspräsidium Karlsruhe. 
 
Bürgermeister Büchner  erteilt das Wort Herrn Queißer. Dieser erläutert den 
Sachverhalt anhand der beigefügten Präsentation und merkt an, dass mit 
Planfeststellungsbeschluss vom 18.05.2004 das Landratsamt Karlsruhe den Bau des 
Polders Rheinschanzinsel auf Gemarkung Philippsburg genehmigte. Unter Ziffer 5 
des Beschlusses wurde die Erhöhung der Pumpmenge des Schöpfwerks 
Philippsburg auf max. 45 m³/s und die Absenkung des Wasserstandes im Altrhein 
beim Poldereinsatz am Schöpfwerk auf bis zu 94,50 m +NN zugelassen. Die 
Planungen sahen vor, die beiden noch vorhandenen Reservepumpen (Baujahr 1962) 
von je 5 m³/s durch zwei leistungsfähige regulierbare Pumpen mit einem 
Schluckvermögen von jeweils bis zu 12,5 m³/s bei 6 m Förderhöhe zu ersetzen. Die 
neuen Pumpen sollten so angelegt und eingebaut werden, dass auch im 
Retensionsfall bei Hochwasser eine Absenkung auf bis zu 94,50 m ü. NN erreicht 
werden kann. Die Energieversorgung erfolgt nach der bisherigen Planung über das 
öffentliche Netz der EnBW oder alternativ für zwei der vier Pumpen über das 
vorhandene Diesel-Generator-Aggregat. Die Planung ging dabei davon aus, dass die 
Baumaßnahme am Schöpfwerk technisch relativ einfach umgesetzt werden kann, da 
bereits bei der Modernisierung 1994 ein weiterer Ausbau des Schöpfwerks für den 
Polder grundsätzlich berücksichtigt wurde. Bei den weiteren Planungen stellte sich 
heraus, dass die Planung nicht wie vorgesehen realisiert werden kann. So kann mit 
dem Einbau der geplanten Pumpen der geplante Wasserstand im Polderfall nicht 
immer erreicht werden, da ab einem Wasserstand von 95,35 m+NN Luft eingezogen 
wird und dadurch die Leistungsfähigkeit der Pumpen stark zurückgeht. Darüber 
hinaus fehlt eine Ersatzpumpe, die bei einem Ausfall die fehlende Leistung 
übernehmen könnte. Die jetzige Planung sieht daher den Austausch aller derzeit 
vorhandenen Pumpen und den Einbau von 6 neuen Pumpen vor, um auf die 
erforderliche Förderrate von 26 m³/s zu gelangen. Dabei bringen bereits fünf Pumpen 
die vorgesehen Leistung. Die sechste Pumpe wird als Ersatz vorgehalten. Zur 
Installation der 6 Pumpen wird direkt stromaufwärts der vorhandenen Pumpenhalle 
ein neues Schöpfwerk mit der Abmessung von ca. 22 m x 27 m errichtet. Die 
bestehende Pumpenhalle bleibt erhalten, lediglich das seitlich angeordnete Betriebs- 
und Werkstattgebäude wird rückgebaut. Der Baubeginn ist für das Jahr 2011 
vorgesehen. Nähere Einzelheiten sind den beigefügten Technischen Erläuterungen 
des Ingenieurbüros Wald + Corbe zu entnehmen. 
 
Bürgermeister Büchner erklärt, dass die Gemeindeverwaltung der Planänderung 
positiv gegenüber steht. Die im Planfeststellungsbeschluss festgesetzte maximale 
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Fördermenge wird nicht erhöht. Die Umplanung dient lediglich der erhöhten 
Sicherheit im Polderfall. Die nunmehr zum Einsatz kommenden Pumpen können in 
Stufen geregelt werden. Durch den Einbau einer Reservepumpe sowie einer zweiten 
Rechenreinigungsanlage ist gewährleistet, dass auch bei einem Störfall ausreichend 
Kapazitäten vorhanden sind. Eine Verschlechterung der Situation auf Gemarkung 
Oberhausen-Rheinhausen ist durch die geplante Änderung nicht zu erwarten. 
 
Vor den Stellungnahmen möchte Gemeinderätin Pietsch (FÖDL)  wissen, bis wann 
die Maßnahme abgeschlossen ist. Frau Lampert vom Regierungspräsidium geht 
davon aus, dass die Baumaßnahme, sofern alle Gelder bereit gestellt werden, bis 
zum Jahr 2013 abgeschlossen sein wird. 
Gemeinderat Kraus (SPD) fragt nach, um wie viel der Wasserspiegel auf der 
Rheinseite sich während des Pumpvorganges erhöht. Sowohl Frau Lampert als auch 
Herr Bürgermeister Büchner versichern, dass der Wasserspiegel für das bloße Auge 
nicht sichtbar ansteigen wird. Nach Aussage von Frau Lampert wird der 
Wasserspiegel sich um maximal 1 cm erhöhen. Weiter möchte er wissen, ob sich 
nicht doch die Möglichkeit einer Querung zur Rheinschanzinsel hin anbieten würde 
bzw. ob dies nicht möglich wäre. Frau Lampert erläutert, dass dies schon alleine aus 
Verkehrssicherungsgründen nicht gewünscht sei. Man rangiere mit Fahrzeugen im 
Gelände und könne dabei auf den öffentlichen Verkehr keine Rücksicht nehmen  
Gemeinderat Kraus (SPD)  weist ausdrücklich darauf hin, dass er es nicht für 
erforderlich hält auf dem gesamten Gelände zu rangieren und dass ein Übergang 
problemlos zu schaffen sei, wenn man dies nur wolle. Frau Lampert widerspricht 
dem.  
Gemeinderat Brand (FÖDL) kann seinem Vorredner zustimmen. Auch er weist 
nochmals auf die von Herrn Kraus gewünschte Querungsmöglichkeit hin. Frau 
Lampert stellt daraufhin die Frage ob die Gemeinde bereit wäre, die Unterhaltung 
dieser Querungsmöglichkeit zu übernehmen. Gemeinderat Most (CDU)  frägt noch 
einmal in Bezug auf die Fläche hinter dem Gebäude nach, die ja bereits 
aufgeschüttet sei und problemlos als Querung dienen könnte. 
Herr Bürgermeister Büchner  weist daraufhin, dass dies nicht möglich sei, da die 
Querungsmöglichkeit dann quer durch das Betriebsgelände laufen würde. Weiter 
bittet er die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte darüber nachzudenken, welche 
Kosten auf die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen im Falle einer solchen Querung 
zukommen würde. Nach Schätzung von Herrn Büchner würden die Kosten bei ca. 
20.000,00 Euro liegen. Gemeinderat Brand (FÖDL)  widerspricht dem heftig, da 
bisher noch keine Kostenschätzungen und Prüfungen vorgenommen wurden. Frau 
Lampert entgegnet daraufhin, dass die Kosten noch weitaus höher seien als von 
Herrn Bürgermeister Büchner angenommen. 
 
Nach den Ausführungen und Erläuterungen bittet Bürgermeister Büchner  die 
Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Most (CDU) bedankt sich bei Frau Lampert, Herrn Karnetzky sowie 
Herrn Queißer recht herzlich. Weiter sieht er die Notwendigkeit der Maßnahme und 
kann zustimmen.  
 
Gemeinderätin Pietsch (FÖDL) nimmt den Beschlussvorschlag zustimmend zur 
Kenntnis und bedankt sich ebenfalls. 
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Gemeinderat Kraus (SPD) stimmt ebenfalls der Maßnahme zu. Er äußert nochmals 
den ausdrücklichen Wunsch, die Möglichkeit einer Querung zur Rheinschanzinsel zu 
prüfen. 
 
Gemeinderat Nagel (FW) nimmt den Beschlussvorschlag zustimmend zur Kenntnis 
und fordert, sich ebenfalls vehement für die Querungsmöglichkeit einzusetzen. 
 
 
 
Beschluss:  
 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig die Planungen zum Ausbau des 
Schöpfwerks Philippsburg zustimmend zur Kenntnis. 
 
2. Der Gemeinderat fordert einstimmig vehement, das s das Land Baden-
Württemberg bei der Planung des Schöpfwerkes Philip psburg die vorhandene 
Überquerungsmöglichkeit zum Polder Rheinschanzinsel  so ausbaut, dass 
diese auch für die Öffentlichkeit (Fußgänger, Radfa hrer) zugänglich ist. Die 
Kosten hierfür sollen vom Land ermittelt und getrag en werden. 
 
 



Nr. 6/2010 

 -6- 

 
Protokoll zur  Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen  

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 3 öffentlich DS-Nr. GR64/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Werkrealschule mit Grundschule Oberhausen 
Sanierung des Schulgebäudes, 2. Bauabschnitt 
Sanierung der Heizungs- und Sanitärinstallation an den Brüstungen 
- Vergabe der Bauleistungen 
- Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt dieses 
Tagesordnungspunktes ein und merkt an, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 22.02.2010, DS Nr.GR18/2010, TOP 4, für die Sanierung der Heizungs- und 
Sanitärinstallation an den Fensterbrüstungen der Werkrealschule mit Grundschule 
Oberhausen den Baubeschluss fasste. Die Kostenschätzung für diese Bauleistungen 
betragen insgesamt 270.000,00 €. Gemäß den Bestimmungen der VOB und der 
Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher 
Aufträge vom 17. Februar 2009 sowie der Bestätigung der GPA (GPA-Mitteilung 
1/2009) wurde der Leistungsbereich „Sanierung der Heizungs- und 
Sanitärinstallation“ beschränkt ausgeschrieben. 10 Firmen wurden zur Abgabe eines 
Angebotes aufgefordert. Die Submission fand am 07.06.2010 statt. 
 
Die Angebote ergaben folgende rechnerisch und fachtechnisch geprüften 
Endergebnisse: 
 
Nr. Firma Geprüfte 

Endsumme 
Bemerkungen 

1 Franz Barth GmbH 
76646 Bruchsal 

316.767,66 € 100,0 % 

2 Essenpreis Haustechnik GmbH 
76684 Östringen 

347.052,22 € 109,6 % 

3 Kühnle GbR 
68794 Oberhausen-Rheinhausne 

nicht abgegeben  

4 Osswald GmbH 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 

nicht abgegeben  

5 Hambsch Heizungsbau GmbH 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 

nicht abgegeben  

6 M+M Sanitärinstallationen GmbH 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 

nicht abgegeben  

7 JST – Bernhard Pahling GbR 
76661 Philippsburg 

nicht abgegeben  

8 Staudt GmbH  
76698 Ubstadt-Weiher 

nicht abgegeben  

9 Raible 
76661 Philippsburg 

nicht abgegeben  

10 Fischer Gebäudetechnik AG 
74196 Neuenstadt 

nicht abgegeben  
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Nach Wertung der eingegangenen Angebote und Prüfung der Referenzen ist die 
Verwaltung der Auffassung den Zuschlag an die Firma Franz Barth GmbH, 76646 
Bruchsal  zum Angebotspreis von 316.767,66 € zu erteilen. Die Firma Franz Barth 
GmbH hat bereits im Jahr 2009 die Sanierung der Sanitärräume der Werkrealschule 
mit Grundschule zur besten Zufriedenheit ausgeführt. Mit den Installationsarbeiten 
soll Anfang Juli, in Abstimmung mit dem Ausbau der Fenster im Schulgebäude 
begonnen und bis Ende der Schulferien abgeschlossen werden. 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass das Ingenieurbüro IFZ bei der 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses die detaillierte Ausführungsplanung zu 
Grunde gelegt und dabei Leistungen ermittelt hat, die im Rahmen der 
Kostenschätzung der Sanierungsmaßnahme noch nicht erkennbar waren. 
 
Auf der Haushaltsstelle 2150-952000.015 Umbau und Verbesserung Grund- und 
Werkrealschule sind Haushaltsmittel in Höhe von insg. 1.025.000,00 € eingestellt. 
Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar: 
 

 Haushaltsansatz Beauftragung 
Stand 14.Juni 2010 

 
Erneuerung der Fenster , gesamt 
davon  

�� Fenstereinbau 
�� Fensterbänke 
�� Einrüstung 

 
700.000,00 € 

 
650.000,00 €  
30.000,00 € 
20.000,00 € 

 
685.344,21 € 

 
635.205,34 € 
31.501,09 € 
18.637,78 € 

 
 
Installation Elektro, Heizung, Sanitär 
Davon 

�� Installation Heizung, Wasser, Abwasser 
�� Elektroinstallation 
�� Honorar Fachplanung 

 

 
325.000,00 € 

 
270.000,00 € 
25.000,00 € 
30.000,00 € 

 

 
 
 

316.767,66 € 

 
Angebot liegt 

noch nicht vor 
? 

Gesamt 1.025.000,00 € 1.002.111,80 € 
 
Hieraus ergeben sich somit Mehrkosten nach der Vergabe von 4 der 6 Leistungen 
von ca. 31.000,00 €. Im Hinblick hierauf bittet die Gemeindeverwaltung darum für die 
Maßnahme überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 35.000,00 € zu genehmigen, 
damit die Elektroinstallationsarbeiten ohne Gemeinderatsbeschluss vergeben werden 
können. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Koch (CDU) stimmt dem Beschlussvorschlag zu, bedauert jedoch 
sehr, dass keine ortsansässige Firma ein Angebot abgegeben hat. 
 
Gemeinderätin Pietsch (FÖDL) erteilt ebenfalls zu beiden Punkten die Zustimmung. 
 
Gemeinderat Horn (SPD) stimmt sowohl der Vergabe der Installationsleistungen als 
auch den überplanmäßigen Ausgaben zu. 
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Gemeinderat Hoffmann (FW)  kann ebenfalls dem Vorschlag der 
Gemeindeverwaltung folgen. 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Vergabe der I nstallationsarbeiten 
Heizung und Sanitär an die Firma Franz Barth GmbH, 76646 Bruchsal zum 
Angebotspreis von 316.767,66 € zu. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig überplanmäßigen A usgaben auf der 
Haushaltsstele 2150-952000.015 in Höhe von 35.000,0 0 € gemäß § 84 GemO zu. 
Der Haushaltsansatz erhöht sich somit auf 1.060.000 ,00 €. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 4 öffentlich DS-Nr. GR65/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Sporthalle Oberhausen und Hallenbad Oberhausen 
Dachsanierung, Errichtung eines Dachaufbaus 
Festlegung der Ausführung der Maßnahme      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht sehr ausführlich auf den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage ein und merkt an, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
29.03.2010, DS Nr. GR36/2010, TOP 5 eingehend über die Art und Weise der 
Ausführung der Dachsanierung bei der Schulsporthalle und dem Hallenbad in 
Oberhausen beraten hat. Von der Verwaltung war eine Dachsanierung der 
Flachdächer Foyer und Hallenbad in Bitumen- oder Blecheindeckung, die 
Eindeckung des Sheddaches der Sporthalle in Blech und die Lichtbänder in Glas 
oder Kunststoff vorgeschlagen. Der Gemeinderat wünschte eine detaillierte Prüfung 
über den Aufbau von geneigten Dachformen sämtlicher Dächer dieser Einrichtungen. 
Hierzu war eine ausführliche Planung und Kostenermittlung erforderlich. 
Grundsätzlich war die Frage der Tragfähigkeit der bestehenden Gebäude durch 
zusätzliche Lastaufbringung von geneigten Dächern auf vorhandenen Flachdächern 
zu prüfen. Die Gemeindeverwaltung hat den Prüfstatiker, der im Jahr 2007 das 
Sporthallendach auf Standsicherheit nach dem Unglück in Bad Reichenhall erstellt 
hat, mit dieser Prüfung beauftragt. 
 
Ergebnis dieser Prüfung: 
 
Die Flachdächer beim Hallenbad, bei den Umkleideräumen, beim Eingangsbereich 
Hallenbad und beim Foyer der Sporthalle sind nach dem Entfernen der 
Kiesschüttung und der Demontage der vorhandenen bituminösen Dacheindeckung 
für einen neuen Dachaufbau (= geneigte Dachform) geeignet. 
 
Beim Sheddach der Schulsporthalle sind in den tragenden Spannbetonbindern der 
Dachkonstruktion und der Tragstützen keine Lastreserven vorhanden. Das bedeutet, 
dass für einen etwaigen Dachaufbau sämtliche Shed-Betonfertigteile samt 
Lichtbändern entfernt werden müssten. Dies hat zur Folge, dass die in den Shed-
Fertigteilen eingebaute Hallenbeleuchtung und weitere Haustechnik erneuert werden 
müssten. 
 
Das Bauamt hat zwischenzeitlich für die nachfolgend dargestellten Varianten 
Planentwürfe erarbeitet. Der nachfolgende Entwurf zeigt ein Tonnendach und ein 
Sattel- und Pultdach: 
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Nr. 6/2010 

 -11-

 
 
Des weiteren merkt Bürgermeister Büchner  an, dass auf Grundlage dieser 
Planentwürfe eine detaillierte Kostenermittlung für geneigte Dachformen und für die 
Sanierung der Flachdächer durchgeführt wurde. Berücksichtigt sind sämtliche 
Nebenleistungen wie die Erneuerung der Dachlüfter, der Blitzschutzanlage, der 
Dachentwässerung mit eventuell erforderlichen Grundleitungsanschlüssen und des 
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Gerüstbaus. Insbesondere bei einem geneigten Dach für die Sporthalle ist eine 
Erneuerung der Beleuchtung mit Installation und der Haustechnik erforderlich, die in 
der Kostenermittlung berücksichtigt ist. Ebenso sind Kosten bei der Sanierung des 
Sheddaches beinhaltet, für den vom Tragwerksplaner als zwingend erforderlich 
angesehenen Einbau einer Rinnenheizung, um die Lastaufnahme durch 
Schneehäufung auf dem Dach zu reduzieren. 
 
Folgende Sanierungssummen wurden ermittelt: 
 

 
 

Objekte 

 
 

Sporthalle 
 

 
 

Foyer 
 

 
Hallenbad 
Eingangsbereich 
Umkleide 

 
 

Dachform im Bestand 
 

 
Shed-Dach 

 
Flachdach 

 
Flachdach 

    
 
Ausführungsvarianten : 
 

   

 
Flachdach 
Bitumeneindeckung 
 

 
- 

 
87.500,00€ 

 
132.000,00 € 

 
Flachdach 
Blecheindeckung 
 

 
- 

 
112.000,00 € 

 
170.000,00 € 

 
Blecheindeckung mit 
Lichtbänder aus Glas 
 

 
759.500,00 € 

 
- 

 
- 

 
Blecheindeckung mit 
Lichtbänder aus 
Kunststoff (Fiberglas) 
 

 
 

629.000,00 € 

 
- 

 
- 

 
Geneigtes Dach als 
Satteldach / Pultdach 
(bei Sporthalle mit 1/3 der 
Dachfläche als 
Lichtband) 
 

 
 

1.177.000,00 € 

 
 

214.000,00 € 

 
 

309.000,00 € 

 
Geneigtes Dach als 
Tonnendach 
(bei Sporthalle  mit 1/3 
der Dachfläche als 
Lichtband) 
 

 
 

1.228.000,00 € 

 
 

224.000,00 € 

 
 

322.000,00 € 

 
Unter der Haushaltsstelle 5610-942000.011 Sporthalle Oberhausen  wurde ein 
Betrag in Höhe von 380.000,00 € und unter der Haushaltsstelle 5720-941000.011 
Hallenbad Oberhausen  ein Betrag in Höhe von 130.000,00 € eingestellt. 
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Für die Durchführung dieser Maßnahmen mit einem geschätzten 
Ausführungszeitraum von ca. 3 Monaten ist es unabdingbar, die Objekte über diesen 
Zeitraum für den öffentlichen Betrieb zu sperren. 
 
Bürgermeister Büchner  macht abschließend noch Ausführungen zur derzeitigen 
finanziellen Situation der Gemeinde. Nach derzeitigem Stand der Einnahmen und 
Ausgaben im Haushalt der Gemeinde geht die Verwaltung davon aus, dass der 
Verwaltungshaushalt um ca. 200.00,00 € besser abgeschlossen werden kann als die 
ursprünglichen Ansätze. Dadurch verringert sich die negative Zuführungsrate auf ca. 
1.000.000,00 €. An Grundstückerlösen werden voraussichtlich 300.000,00 € 
Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz erzielt. Durch den Beschluss des 
Gemeinderates die Kantstraße nicht zu sanieren, werden Einsparungen gegenüber 
dem Ansatz von ca. 435.000,00 € erreicht. Insgesamt stellt sich der Haushaltsplan 
somit um ca. 1.000.000,00 € besser dar, als bei der Verabschiedung. Die 
Gemeindeverwaltung weist jedoch darauf hin, dass zum 01.01.2010 in der Rücklage 
lediglich noch ein Betrag von 3.200.000,00 € vorhanden waren. Tatsächlich sollten 
nach dem Haushaltsplan jedoch 3.487.350,00 € entnommen werden. Die 
Pflichtrücklage der Gemeinde beträgt 295.615,00 €. Sollte somit im Laufe des Jahres 
keine Umschuldung, der von der Gemeinde dem Eigenbetrieb Abwasser gewährten 
Darlehen statt finden, so müsste gegenüber dem Haushaltsansatz 500.000,00 € 
weniger aus der Rücklage entnommen werden. Bei der Sanierung des Daches an 
der Sporthalle und beim Hallenbad entstehen gegenüber den Haushaltsansätzen 
Mehrkosten von ca. 350.000,00 € bei der günstigsten Ausführung. Die oben 
genannte Verbesserung des Haushalts reduziert sich somit auf 650.000,00 €. 
Berücksichtigt man nun noch die Tatsache, dass eine Umschuldung, der dem 
Eigenbetrieb Abwasser gegebenen Darlehen im Jahre 2010, nicht stattfinden soll, so 
bleibt als Alternative bei der Ausführung nur die günstigste Variante. Bei einer 
anderen Ausführung als die günstigste Variante kann mit der Baumaßnahme in 
diesem Jahr nicht mehr begonnen werden. Dies hängt mit bereits geplanten 
Veranstaltungen in der Sporthalle zusammen (Prominentenkonzert des 
Luftwaffenmusikkorps unter der Organisationsleitung von Norbert 
Kupczyk/Rundenspiele des TV Oberhausen). Bei einer Ausführung, wie bisher vom 
Gemeinderat gewünscht, als geneigtes Dach entstehen Mindestkosten von 
1.700.000,00 € zzgl. der vom Gemeinderat bereits beschlossenen Sanierung der 
Hauptschule, deren 2. Abschnitt teilweise auf das Jahr 2011 verschoben wurde, 
wären bereits 2.300.000,00 €, der an den Eigenbetrieb Abwasser gewährten 
Darlehen von 3.525.000,00 € vergeben. Bei einer Pflichtrücklage, wie oben erwähnt, 
von 300.000,00 € und fehlenden Einnahmen aus Verzinsung und Tilgung wären 
somit alle finanziellen Mittel der Gemeinde aufgebraucht. Die Genehmigungsfähigkeit 
zukünftiger Haushalte wäre ohne gravierende Einsparungen nicht mehr zu erreichen. 
Zu der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde verweisen wir auf die Seiten 255 ff. 
des Haushaltsplanes 2010. Die dort gemachten Angaben, insbesondere die 
negativen Zuführungsraten entsprechen auch dem Haushaltserlass für das Jahr 
2011. Damit fehlen der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bei der Durchführung 
der Maßnahme, wie vom Gemeinderat gewünscht, bereits 900.000,00 € zum 
Ausgleich des gesamten Haushaltes. Die Gemeindeverwaltung schlägt daher vor von 
der Sanierung der Dächer komplett abzusehen und diese zu „flicken“, soweit dies 
möglich ist. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
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Gemeinderat Baumann (CDU) schlägt bereits wie in vorangegangen Sitzungen die 
Eindeckung mit Bitumen vor. Für das Dach der Sporthalle schlägt er die 
Blecheindeckung mit Lichtbändern aus Kunststoff (Fiberglas, 629.000,00 €) vor, für 
das Foyerdach die Bitumeneindeckung (87.500,00 ) sowie für das Dach des 
Hallenbades ebenfalls eine Bitumeneindeckung (132.000,00 €). 
 
Gemeinderat Zieger (FÖDL) hält die Maßnahme ebenfalls für absolut erforderlich, 
auch gerade in Hinblick auf die „neue Werkrealschule“, für deren Standort die 
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen gekämpft hat. Außerdem weist er ausdrücklich 
daraufhin, dass diese Maßnahme auch in finanziell schwierigen Zeiten oberste 
Priorität hat. Auf diese Maßnahme kann und darf man nicht verzichten. Herr Zieger 
unterbreitet folgende Vorschläge: 
 
Dach Foyer: Flachdach mit Blecheindeckung 
Dach Schulsporthalle: Blecheindeckung mit Lichtbänder aus Kunststoff 
Dach Hallenbad: Flachdach mit Blecheindeckung 
 
Abschließend bedankt sich Herr Zieger beim Bauamt. 
 
Gemeinderat Horn (SPD) ist nach wie vor der Meinung, dass ein Trapezdach am 
besten passen würde. Im Hinblick auf die finanzielle Situation muss man sich jedoch 
beugen. Deshalb stimmt die Fraktion der SPD folgenden Vorschlägen zu: 
 
Dach Foyer: Flachdach mit Bitumeneindeckung 
Dach Schulsporthalle: Blecheindeckung mit Lichtbänder aus Kunststoff 
Dach Hallenbad: Flachdach mit Bitumeneindeckung 
 
Auch Gemeinderat Horn spricht dem Bauamt seinen Dank aus. 
 
Gemeinderat Strubel (FW) bedankt sich ebenfalls für die schnelle Arbeit und 
Erledigung durch das Bauamt. Herr Strubel unterbreitet auch im Hinblick auf die 
finanzielle Lage folgende Vorschläge: 
 
Dach Foyer: Flachdach mit Bitumeneindeckung 
Dach Schulsporthalle: Blecheindeckung mit Lichtbänder aus Kunststoff 
Dach Hallenbad: Flachdach mit Bitumeneindeckung 
 
Gemeinderat Zieger  (FÖDL) erklärt nach den Stellungnahmen, dass er den Antrag 
der FÖDL auf Ausführung des Foyers und des Hallenbades in 
Flachdachblecheindeckung auf Grund der Ausführungen der übrigen Fraktionen 
zurück nimmt. 
 
 
 
Beschluss: * 
 
Der Gemeinderat stimmt bei einer Gegenstimme der Du rchführung der 
Dachsanierung in folgender Ausführung zu: 
 
                                                 
* Je nach Art der Ausführung beinhaltet der Beschlussvorschlag auch die Aufhebung des in der 
Sitzung am 29.03.2010 gefassten Beschlusses. 
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Dach Sporthalle: Blecheindeckung mit Lichtbänder au s Kunststoff (Fiberglas) 
zum geschätzten Preis von 629.000,00 €. 
 
Dach Foyer: Bitumeneindeckung zum geschätzten Preis  von 87.500,00 €. 
 
Dach Hallenbad, Umkleideräume, Eingangsbereich: Bit umeneindeckung zum 
geschätzten Preis von 132.000,00 €. 
 
Der Gemeinderat stimmt bei einer Gegenstimme den üb erplanmäßigen 
Ausgaben auf den Haushaltsstellen 5610-942000.011 S porthalle Oberhausen in 
Höhe von 336.500,00 € gemäß § 84 GemO zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 5 öffentlich DS-Nr. GR66/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Durchführung der Maßnahmen nach dem Generalentwässe rungsplan 
Kanalaustausch Kapellenstraße, Körnerstraße, Waghäu slerstraße u nd 
Schulgelände 
- Vergabe der Bauleistungen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert ausführlich den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
und merkt an, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.03.2010, DS 
Nr.GR34/2010, TOP 3, den Baubeschluss für den Kanalaustausch von Teilstrecken 
in der Waghäuslerstraße, der Kapellenstraße, der Körnerstraße und auf dem 
Gelände der Werkrealschule mit Grundschule Oberhausen fasste. Die 
Kanalbaumaßnahme „Waghäuslerstraße“ wird zusammen mit der vom Landkreis 
Karlsruhe geplanten Deckenerneuerung „K 3537 – Waghäuslerstraße“ durchgeführt. 
Das Leistungsverzeichnis für den Kanalbau in der Waghäuslerstraße wurde von 
unserem Ingenieurbüro fertig gestellt und liegt dem Landratsamt Karlsruhe zur 
Implikation in das LV Deckenerneuerung Waghäuslerstraße vor. Die Ausführung soll 
erst im September/Oktober 2010 (nach Fertigstellung des Kreisverkehrs 
Hammelsäcker) erfolgen. Die Kostenschätzung für die reine Kanalbaumaßnahme 
„Waghäuslerstraße“ beträgt 162.000,00 € und wird nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens durch das Landratsamt dem Gemeinderat zur Vergabe vorgelegt. 
Die Vergabe auf der heutigen Sitzung betrifft den Kanalaustausch in der 
Kapellenstraße und der Körnerstraße, sowie den Kanalneubau auf dem 
Schulgelände der Werkrealschule mit Grundschule Oberhausen. Die 
Kostenschätzung für diese Bauleistungen beträgt insgesamt 776.400,00 €.  
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass gemäß den Bestimmungen der VOB 
und der Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur Beschleunigung der Vergabe 
öffentlicher Aufträge vom 17. Februar 2009 sowie der Bestätigung der GPA laut 
GPA-Mitteilung 1/2009 der Leistungsbereich „Straßen-, Tiefbau, Entwässerungs- und 
Leitungsarbeiten“  beschränkt ausgeschrieben wurde. 9 Firmen wurden zur Abgabe 
eines Angebotes aufgefordert. Die Submission fand am 08.06.2010 statt. 
 
Die Angebote ergaben folgende rechnerisch und fachtechnisch geprüften 
Endergebnisse: 
 
Nr. Firma Bemerkungen Geprüfte 

Endsumme 
1 Müller Tiefbau GmbH 

76756 Bellheim 
100,0 % 661.566,24 € 

2 Harsch Bau GmbH & Co KG 
75015 Bretten 

100,5 % 664.875,34 € 

3 PEKA GmbH 
77833 Ottersweier 

108,4 % 716.880,51 € 

4 Wolff & Müller 
69124 Heidelberg 

108,6 % 718.094,88 € 
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5 Schempp GmbH + Co KG 
76149 Karlsruhe 

133,4 % 882.389,69 € 

6 Diringer & Scheidel 
68199 Mannheim 

138,3 % 914.994,46 € 

7 Achatz GmbH 
68219 Mannheim 

- Absage 

8 Walter Sailer 
69207 Sandhausen 

- Absage 

9 Strabag AG 
76185 Karlsruhe 

- Absage 

 
Nach Wertung der eingegangenen Angebote und Prüfung der Referenzen ist die 
Verwaltung der Auffassung den Zuschlag an die Firma Müller Tiefbau GmbH, 
76756 Bellheim  zum Angebotspreis von 661.566,24 € zu erteilen. Die Arbeiten 
sollen in der Zeit von Juli bis September 2010 ausgeführt werden.  
 
Bürgermeister Büchner  bittet die Fraktionen anschließend um deren 
Stellungnahmen. Auf Wunsch der Fraktionen wird das Wort nicht gewünscht. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Vergabe der K analbauarbeiten in der 
Kapellenstraße, der Körnerstraße und dem Schulgelän de an die Firma Müller 
Tiefbau GmbH, 76756 Bellheim zum Angebotspreis von 661.566,24 € zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 6 öffentlich DS-Nr. GR67/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt B36/L555 
- Vergabe der Bauleistungen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage ein und 
merkt an, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.04.2010, DS-
Nr.GR52/2010, TOP 9, für die Sanierung und Umgestaltung des Knotenpunktes 
B36/L555 zu einem Kreisverkehr (Straßen- und Landschaftsbauarbeiten) den 
Baubeschluss fasste. Die Kostenberechnung für diese Bauleistungen beträgt 
insgesamt 496.686,25 €. Gemäß den Bestimmungen der VOB und der 
Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher 
Aufträge vom 17. Februar 2009 sowie der Bestätigung der GPA laut GPA-Mitteilung 
1/2009 wurde der Leistungsbereich „Straßen- und Landschaftsbauarbeiten“ 
beschränkt ausgeschrieben. 6 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes 
aufgefordert. Die Submission fand am 27.05.2010 statt. 
 
Die Angebote ergaben die rechnerisch und fachtechnisch geprüfte Endergebnisse: 
 
Nr. Firma Bemerkungen Geprüfte Endsumme 
1 Johann Schön & Sohn Bau GmbH 

67346 Speyer 
100,0 % 502.576,37 € 

2 Carsten Grimmig GmbH 
69124 Heidelberg 

101,1 % 508.280,61 € 

3 Klaus Reimold GmbH 
75050 Gemmingen 

108,5 % 545.429,36 € 

4 Müller Tiefbau Gesellschaft mbH 
76756 Bellheim 

113,2 % 568.718,86 € 

5 Schempp GmbH & Co. KK 
76149 Karlsruhe-Neureut 

- nicht abgegeben 

6 HLT Baugesellschaft mbH 
69437 Neckargerach 

- verspätet abgegeben 

 
Nach Wertung der eingegangenen Angebote und Prüfung der Referenzen ist die 
Verwaltung der Auffassung den Zuschlag an die Firma Johann Schön & Sohn Bau 
GmbH aus Speyer zum Angebotspreis von 502.576,37 € zu erteilen. Firma Schön & 
Sohn Bau GmbH bietet aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung zuverlässige und 
schnelle Arbeiten. Die Zufriedenheit ihrer Auftraggeber steht dabei an erster Stelle. 
Durch ständige Mitarbeiterschulungen, modernste EDV und Baugeräte ist die Firma 
Schön & Sohn auf dem neusten Stand der Technik. Zu den Referenzen der Fa. 
Schön & Sohn zählt beispielsweise der Kreisverkehrsplatz „Hubäckerring“ in 
Hockenheim oder der Kreisel Lindenstraße/Paul-Egell-Straße in Speyer. Das 
Angebot liegt nunmehr ca. 6.000,00 € über der Kostenberechnung ohne 
Ingenieurleistungen. Die Ingenieurleistungen sind mit weiteren ca. 50.000,00 € in 
Rechnung zu bringen. Die Gesamtbaumaßnahme wird sich somit voraussichtlich auf 
555.000,00 € belaufen. Sie liegt also 155.000,00 € über dem Haushaltsansatz. 
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Dieser wurde vom Ingenieurbüro so für die Haushaltsplanberatungen ermittelt. Im 
Hinblick hierauf bittet die Gemeindeverwaltung um Genehmigung von 
überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 155.000,00 €. Die Kostendeckung für 
Mehrausgaben ergibt sich durch die Mehreinnahmen von Privaten bzw. das Land 
Baden-Württemberg. 
 
Bürgermeister Büchner  bittet die Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Koch (CDU) stimmt der Vergabe an die Firma Schön &Sohn Bau 
GmbH zu. Ebenfalls kann er den überplanmäßigen Ausgaben zustimmen. 
 
Gemeinderätin Zieger (FÖDL) kann ebenfalls ihre Zustimmung erteilen. Allerdings 
kann sie die Vorschriften, die der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen durch das 
Regierungspräsidium auferlegt werden, nicht nachvollziehen. 
 
Gemeinderat Häfele (SPD) findet die überplanmäßigen Ausgaben nachvollziehbar 
und stimmt den beiden Beschlussvorschlägen zu. 
 
Gemeinderat Nagel (FW) erteilt seine Zustimmung. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Vergabe der S traßen- und 
Landschaftsbauarbeiten für den Kreisverkehrsplatz a m Knotenpunkt B36/L555 
an die Firma Schön & Sohn Bau GmbH aus Speyer zum A ngebotspreis von 
502.576,37 € zu. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den überplanmäßig en Ausgaben in Höhe 
von ca. 165.000,00 € unter der Haushaltsstelle 6300 -95100.012 gemäß § 84 
GemO zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 7 öffentlich DS-Nr. GR68/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Bebauungsplan 'Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker ' 
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der B ehörden und sonstige r 
Träger öffentlicher Belange im Rahmen der öffentlic hen Auslegung nach § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
- Satzungsbeschluss      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert sehr ausführlich den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage ein und merkt an, dass der Gemeinderat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 21.07.2008, DS-Nr. GR89/2008, TOP 11, beschlossen hat den 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker“ aufzustellen 
(Aufstellungsbeschluss). In seiner öffentlichen Sitzung am 25.01.2010, DS-Nr. 
GR2/2010, TOP Nr. 2 hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans 
gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der Bürger und Behörden gem. § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange fand in der Zeit vom 08.02.2010 
bis zum 09.03.2010 statt. Die während der frühzeitigen Beteiligung eingegangene 
Stellungnahmen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.04.2010, DS-Nr. 
GR55/2010, TOP 12, gebilligt. Die Anregungen wurden in den Offenlageentwurf des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker“ entsprechend 
eingearbeitet. In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat die öffentliche Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Bekanntmachung zu 
der öffentlichen Auslegung wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen Nr. 17 vom 30.04.2010 veröffentlicht. Die Offenlage fand in der Zeit 
vom 10.05.2010 bis 11.06.2010, die Behörden- und Tragerbeteilung in der Zeit vom 
03.05.2010 bis 04.06.2010 statt. Während dieser Zeit gingen die in der Anlage 1 
aufgeführten Stellungnahmen ein. In Bezug auf die Stellungnahme eines Bürgers auf 
die Zulassung von Vergnügungsstätten (Spielhallen) im GE3 bittet Herr 
Bürgermeister Büchner darum, diesem Antrag derzeit nicht näher zu treten. Es gäbe 
einen Investor, der für diesen Bereich verschiedene Einrichtungen plane. Diese 
Planungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Ein Teil der Pläne sei die 
Errichtung eines Entertainment Centers. Einzelheiten hierzu stellte Bürgermeister 
Büchner anhand der beigefügten Präsentation dar. Er regt an, sofern der 
Gemeinderat dem zustimmen könne, im Rahmen eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans zu einem späteren Zeitpunkt eine Änderung vorzunehmen, wenn 
die Pläne gereift sind und den Vorstellungen der Gemeinde entsprechen. 
 
Bürgermeister Büchner  bittet de Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Most (CDU) kann den Beschlussvorschlägen der 
Gemeindeverwaltung folgen. 
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Gemeinderat Brand (FÖDL ) geht auf verschiedene Positionen der Abwägung ein 
und erläutert hiezu dem Gremium die Auffassung der Fraktion der FÖDL.  
Herr Brand kann den drei Punkten des Beschlussvorschlages zustimmen. 
 
Gemeinderat Born (SPD) erteilt dem Beschlussvorschlägen seine Zustimmung. Er 
begrüßt die genaue Festlegung der möglichen Gewerbeansiedlungen. Er möchte 
nachhaltige und gute Arbeitsplätze schaffen. Seine Partei sei mit der momentanen 
Rechtslage sehr zufrieden. 
 
Gemeinderat Strubel (FW)  zeigt sich ebenfalls erfreut über den baldigen Abschluss 
sowie die Gewerbeansieldung. Er erteilt seine Zustimmung in allen drei Punkten. 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig die im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB ein gegangene 
Stellungnahmen der Bürger sowie der Behörden und so nstiger Träger 
öffentlicher Belange zur Kenntnis. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig nach sorgsamer Ab wägung allen 
ausgearbeiteten Beschlussvorschlägen laut beiliegen der Anlage der 
Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu, wobei bei de r Anhörung der 
Öffentlichkeit in Bezug auf die Nr. 3 der eingegang en Anregungen dem 
Vorschlag des Bürgers nicht gefolgt wird.  
 
3. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Bebauungs plan „Gewerbegebiet 
Hammelsäcker-Südzucker“ in der Fassung vom 28.06.20 10 als Satzung. Die 
Begründung und der Umweltbericht i.d.F. vom 28.06.2 010 werden gebilligt. 
 
Zusatzbeschluss: 
Der Gemeinderat beschließt bei einer Gegenstimme un d einer Enthaltung, sich 
die Planungen zu einem Entertainment Center sowie d en dazu angedachten 
Einrichtungen anzuhören und bei einer entsprechend positiven Planung im 
Rahmen eines vorhabensbezogenen Bebauungsplanes den  Bebauungsplan zu 
ändern. 
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1. Regionalverband 
Mittlerer Oberrhein 

25.05.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Ausnahmeregelungen für Produktions-, 
Handwerks- Dienstleistungs- Reparatur- 
oder Veredelungsbetriebe, die Einzelhandel 
mit zentrenrelevanten Sortimenten bis zu 
einer Größe von 300 m² Verkaufsfläche 
zulassen, den generellen Ausschluss von 
Einzelhandelsbetrieben unterlaufen. Die 
Einzelhandelstätigkeit könnte gegenüber der 
sonstigen Betriebstätigkeit auch deutlich im 
Vordergrund stehen. Auf diese Weise bliebe 
der generelle Ausschluss von Einzelhandel 
wirkungslos. 
Es wird angeregt, sich mit dem RP Karlsruhe 
zu einer, für einen ähnlich gelagerten Fall 
entwickelten Formulierung in Verbindung zu 
setzen oder alternativ Einzelhandel generell 
auszuschließen. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass raumordnungswidrige 
regionalplanerische 
Einzelhandelsagglomerationen vermieden 
werden und der Bebauungsplan den Zielen 
der Raumordnung angepasst ist. 

In einer Rücksprache mit dem RP Karlsruhe, Hr. 
Busch (Tel. vom 02.06.2010), wurde bestätigt, 
dass im benachbarten „Gewerbepark Eremitage“ 
im Zuge der 4. Offenlage eine abgestimmte 
Formulierung der ausnahmsweise zulässigen 
Einzelhandelsnutzung vorliegt. Eine gleichlautende 
Übernahme dieser Formulierung wird vom RP 
Karlsruhe begrüßt.  
Die textlichen Festsetzungen Ziff. 1.1 werden wie 
folgt ergänzt bzw. geändert: 
 
„Ausnahmsweise zulässig sind: 
...Einzelhandelsnutzung mit zentrenrelevanten, 
nahversorgungsrelevanten sowie nicht 
zentrenrelevanten Sortimenten bis zu einer Größe 
von 300 m² Verkaufsfläche je Betrieb, soweit sie in 
direkter Verbindung mit Produktions-, Handwerks-, 
Reparatur- oder Veredelungsbetrieben an 
demselben Standort steht und dem 
Gewerbebetrieb auf demselben Grundstück 
zugeordnet ist. Diese Voraussetzung ist nur dann 
erfüllt, wenn der umbaute Raum und die 
Nutzfläche für den Einzelhandel deutlich unterhalb 
der genehmigten Nutzfläche für die gewerbliche 
Nutzung liegen. Dabei ist Einzelhandel höchstens 
jedoch bis zu einem Verhältnis von 20% 
Nutzfläche Einzelhandel zu 80% Nutzfläche 
sonstige gewerbliche Nutzung zulässig. Eine 
Einzelhandelsnutzung ohne diesen funktionalen 
Bezug ist unzulässig; dies gilt auch für den Fall 
einer Nutzungsänderung oder Nutzungsaufgabe. 
Die Einzelhandelsnutzung darf nur zugleich mit 
oder nach vorheriger Aufnahme der sonstigen 
gewerblichen Nutzung erfolgen. Die 
Einzelhandelsnutzung ist nur zulässig, solange die 
zugehörige gewerbliche Nutzung ausgeübt wird. 

Der Anregung 
wird gefolgt.  

 x x 
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2. Industrie- und 
Handelskammer 
Karlsruhe 

20.05.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Ansiedlung von Einzelhandel mit 
nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten außerhalb der Ortskerne kritisch 
betrachtet wird. Die Erhaltung der Ortskerne 
und der innerörtlichen Nahversorgung ist aus 
strukturpolitischen und demografischen 
Gründen wichtig. Die Schaffung von 
geeigneten Flächen im Ortskern sollte 
zukünftig mit berücksichtigt werden. 

In den Textlichen Festsetzungen Ziff. 1.1 wird 
Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten im 
gesamten Gewerbegebiet ausgeschlossen, im GE 
4, GE 5 und GE 6 ist auch Einzelhandel mit 
nahversorgungsrelevanten und i.d.R. 
zentrumsrelevanten Sortimenten - vorbehaltlich der 
Ausnahmen - nicht zulässig.  

Kenntnisnahme    

3. Fortsetzung Industrie- 
und Handelskammer 
Karlsruhe 

20.05.10 Es wird angeregt, die Formulierung der 
ausnahmsweisen Zulässigkeit von 
Einzelhandel in „direkter Verbindung zu den 
angesiedelten Unternehmen“ im Sinne des 
Vorhabens zu konkretisieren, um eine 
missverständliche Auslegung zu vermeiden. 

siehe Abwägung Nr. 1 Der Anregung 
wird gefolgt.  

 x x 

4. Fortsetzung Industrie- 
und Handelskammer 
Karlsruhe 

20.05.10 Es wird angeregt, die ungewollten 
Ansiedlungsvorhaben um den Begriff der 
„Erotikfachmärkte“ zu ergänzen. 

Die textlichen Festsetzungen Ziff. 1.1 werden 
entsprechend ergänzt. 

Der Anregung 
wird gefolgt.  

 x  

5. Stadt Waghäusel 02.06.10 Es wird angeregt, zur Vermeidung von 
unterschiedlichen Festsetzungen innerhalb 
eines Grundstückes (nach 
Gemarkungstausch) für das GE 4 und GE 5 
die im benachbarten Bebauungsplan 
„Gewerbepark Eremitage“ geltenden 
zusätzlichen Regelungen zu übernehmen:  
 
„Zulässig sind:  
· einem Betrieb untergeordnete 

Lagerplätze bis zu 20 % der 
betrieblichen Nutzfläche“ 

Lagerhäuser und Lagerplätze sind gem. BauNVO 
in einem Gewerbe- oder Industriegebiet 
grundsätzlich zulässig. Zur Sicherung von 
hochwertigen gewerblichen Nutzungen sind im 
Gewerbegebiet „Hammelsäcker-Südzucker“ 
selbständige Lagerplätze ausgeschlossen. Im 
Umkehrschluss sind unselbständige, einem Betrieb 
untergeordnete Lagerplätze weiterhin zulässig. 
Eine Einschränkung der zulässigen Flächengröße 
unabhängig vom übergeordneten Betrieb würde 
den sehr unterschiedlichen betrieblichen 
Anforderungen der im Gebiet zulässigen 
gewerblichen Nutzungen jedoch nicht gerecht 
werden. Auf eine städtebaulich nicht begründbare, 
willkürliche Einschränkung der Lagerplätze auf 
20 % der betrieblichen Nutzfläche wird daher 
verzichtet.  

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  
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6. Fortsetzung Stadt 
Waghäusel 

02.06.10 Es wird angeregt, zur Vermeidung von 
unterschiedlichen Festsetzungen innerhalb 
eines Grundstückes (nach 
Gemarkungstausch) für das GE 4 und GE 5 
die im benachbarten Bebauungsplan 
„Gewerbepark Eremitage“ geltenden 
zusätzlichen Regelungen zu übernehmen:  
 
„Ausnahmsweise zulässig sind: 
· Vergnügungsstätten, sofern sie nicht 

vorstehend als unzulässig festgesetzt 
werden.“ 

Vergnügungsstätten gelten als sonstige 
Gewerbebetriebe, die in einem Gewerbegebiet 
grundsätzlich zulässig sind. Ausgenommen davon 
sind diejenigen Vergnügungsstätten, die aus 
städtebaulichen Gründen ausgeschlossen sind. Im 
Gewerbegebiet „Hammelsäcker-Südzucker“ betrifft 
dies im Hinblick auf das benachbarte Kloster 
Vergnügungsstätten wie Bordelle und bordellartige 
sowie ähnliche Einrichtungen (wie z.B. Swinger- 
oder Saunaclubs, Massagesalons), Sex-Kinos, 
Peep-Shows, Lokale mit Videokabinen und 
Einrichtungen ähnlicher Art. 
Für eine Einschränkung der Zulässigkeit anderer 
Vergnügungsstätten wie z.B. Tanzgaststätten und 
Musik-Cafés (Bar, Club, Lounge) bei denen 
ebenfalls die Unterhaltung und/oder Entspannung 
im Vordergrund steht, bestehen im Gewerbegebiet 
jedoch im Gegensatz zu den oben genannten 
Vergnügungsstätten keine zwingenden Gründe 
des Nachbarschutzes bzw. des Lärmschutzes. Bei 
Ansiedlung dieser Art von Vergnügungsstätten 
besteht auch nicht die Gefahr eines möglichen 
„Trading-Down“ Effekts durch eine 
Verschlechterung der Qualität der angesiedelten 
übrigen Gewerbebetriebe. 

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  

   

7. Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

01.06.10 Es wird auf das Schreiben an die Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen vom 17.03.2009 
und die Stellungnahme vom 05.03.2010 
verwiesen. 

- 
 

Kenntnisnahme     
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8. Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

17.03.09 Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Bebauungsplan „Hammelsäcker-Südzucker“ 
den Bestimmungen des § 9 
Bundesfernstraßengesetz und des § 22 
Straßengesetz Baden-Württembergs 
unterliegt.  
Es wird angeregt, auf das darin geregelte 
Anbauverbot für Hochbauten, auch für 
untergeordnete Bauteile und auf die 
Einschränkungen für Werbeanlagen in den 
textlichen Festsetzungen hinzuweisen.  
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass 
die Erschließung des Gewerbegebietes mit 
dem RP Karlsruhe abzustimmen ist. 

Die textlichen Festsetzungen Ziff. 5.2 und 6.1  
enthalten eine entsprechende Beschränkung der 
überbaubaren Grundstücksfläche und der 
zulässigen baulichen Anlagen innerhalb der 
Anbauverbotszone entlang der B 36 und der L 555. 
In den örtlichen Bauvorschriften sind in Ziff. 5.8 die 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit von 
Werbeanlagen in der Anbauverbotszone definiert. 
Für die Erschließung des geplanten 
Gewerbegebietes über einen neuen Kreisverkehr 
am Knotenpunkt L 555 / Zubringer B 36 wurde vom 
RP Karlsruhe bereits die Plangenehmigung erteilt. 

Kenntnisnahme     

9. Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

05.03.10 Die geplante Kreisverkehrsanlage zur 
Erschließung der geplanten Gewerbeflächen 
westlich der L 555 befindet sich größtenteils 
nicht im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans. Es wird darauf 
hingewiesen, dass über Bau, Kostentragung 
und Unterhaltung dieser 
Kreisverkehrsanlage zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen eine 
entsprechende Vereinbarung abzuschließen 
ist. 

betrifft nicht das Bauleitplanverfahren. 
Im Zusammenhang mit dem vom RP Karlsruhe 
durchgeführten Plangenehmigungsverfahren zur 
Kreisverkehrsanlage wurden diese Aspekte bereits  
abschließend geklärt. 

Kenntnisnahme     

10. Fortsetzung 
Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- und 
Abfahrten auf die B 36 aufgrund der 
Örtlichkeit im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes nicht möglich sind und 
angeregt, dies durch Eintragung des 
Planzeichens „Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrt“ zu verdeutlichen. 

Gemäß Bundesfernstraßengesetz gelten neu 
angelegte Zufahrten und Zugänge zu 
Bundesstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten als 
Sondernutzung und bedürfen der Erlaubnis der 
Straßenbaubehörde. Dies ist ein selbständiger 
behördlicher Akt außerhalb und unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren. Auf eine zeichnerische 
Darstellung in der Planzeichnung kann daher 
verzichtet werden. 

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  
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11. Fortsetzung 
Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass der 
geplanten Rad-/Gehwegquerung der L 555 
auf der Achse Friedrich-Hecker-Allee und 
deren Nutzung als Notzufahrt wegen 
fehlender Notwendigkeit - es besteht eine 
Anschlussmöglichkeit über den Kreisverkehr 
- nicht zugestimmt wird.  

Die festgesetzte Verkehrsfläche sollte im 
Zusammenhang mit einer ggf. einzurichtenden 
Bushaltestelle an der L 555 eine zentrale 
Zugangsmöglichkeit für besucherintensive 
Nutzungen im Gewerbegebiet bieten. In 
Abstimmung mit dem KVV wird nunmehr eine 
Bushaltestelle beidseitig der L 555 unmittelbar 
nördlich des KVP geplant.   
Die den „Gewerbepark Eremitage“ 
kennzeichnende städtebauliche Achse in O-W-
Richtung kann auch ohne verkehrliche Anbindung 
an die L 555 durch die Pflanzung einer das 
Ortsbild prägenden Baumreihe in einer öffentlichen 
Grünfläche mit Weg aufgenommen werden. Auf 
eine Anbindung dieses Weges an die L 555 kann 
verzichtet werden.  

Kenntnisnahme      

12. Fortsetzung 
Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Erschließung der geplanten Gewerbeflächen 
östlich der L 555 – bis auf die vorhandenen 
privaten Zufahrten – über die Verlängerung 
der Amand-Goegg-Allee erfolgt. Weitere Zu- 
und Abfahrten auf die L 555 bzw. 
Änderungen der bestehenden privaten 
Zufahrten werden nicht zugelassen. Es wird 
daher angeregt, das Planzeichen „Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt“ einzutragen. 

Die Planzeichnung wurde östlich der L 555 – 
analog zur Darstellung westlich der L 555 - 
entsprechend ergänzt.  

Kenntnisnahme      
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13. Fortsetzung 
Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass bei der 
Bepflanzung der entlang der L 555 und der 
B 36 verlaufenden Grünstreifen die 
Mindestabstände gemäß den Richtlinien für 
passive Schutzeinrichtungen (RPS 2009) 
einzuhalten oder Hindernisse entsprechend 
abzusichern sind. 

Die Geltungsbereichsgrenze verläuft mit ca. 9 m 
bis 10 m Abstand von der Fahrbahnkante der B 36 
und mit ca. 6 m bis über 9 m Abstand vom 
Fahrbahnrand der L 555.  
Zwischen der B 36 bzw. der L 555 und dem 
Plangebiet sind teilweise mit Gehölzen 
bewachsene  bzw. mit einer Baumreihe bepflanzte 
Böschungen ausgebildet.  
Nach telefonischer Rücksprache mit dem RP 
Karlsruhe sind diese Flächen außerhalb des 
Geltungsbereiches bereits ausreichend für die in 
der genannten Richtlinie geforderten 
Mindestabstände. Für die Bepflanzungen in den 
festgesetzten privaten Grünflächen bzw. in der 
Randeingrünung innerhalb des Geltungsbereiches 
sind daher aus straßenrechtlichen Gründen keine 
weiteren Einschränkungen erforderlich. 

Kenntnisnahme     

14. Fortsetzung 
Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abtlg. 4 
Straßenwesen und 
Verkehr 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass für 
Werbeanlagen in einem Abstand von 20 bis 
40 m vom Straßenrand der Bundes- und 
Landesstraßen verschärfte 
Genehmigungsbedingungen unter 
Beachtung von § 33 StVO gelten. So dürfen 
dort nur Werbeanlagen am Ort der eigenen 
Leistung angebracht werden, die die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
nicht beeinträchtigen. Im Allgemeinen trifft 
dies nur auf die Darstellung des 
Firmennamens zu. 
Es wird angeregt, diese Bedingungen in die 
Ziff. 5 ff. der textlichen Festsetzungen 
einzuarbeiten. 

Die örtlichen Bauvorschriften Ziff. 5 ff. wurden wie 
folgt klarstellend ergänzt: 
„Für Werbeanlagen in einem Abstand von 20 bis 
40 m zur Bundes- bzw. Landesstraße gilt 
zusätzlich:  
Werbeanlagen dürfen die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen, 
dürfen also nicht überdimensioniert sein, sondern 
müssen in Sekundenbruchteilen erfassbar und nur 
zur unterschwelligen Wahrnehmung geeignet sein 
(i.a. trifft dies nur auf die Darstellung des 
Firmennamens zu.) Auf § 33 StVO wird 
verwiesen.“ 

Kenntnisnahme     

15. Zweckverband 
Abwasserverband 
Wagbach 

04.05.10 Es wird darauf hingewiesen, dass zum 
Anschluss der östlich gelegenen Flächen an 
die Flächenkanalisation der Stadt 
Waghäusel ggf. eine Vereinbarung 
abzuschließen ist.  

Der Hinweis betrifft ausschließlich Grundstücke der 
Stadt Waghäusel, die als Verbandsgemeinde des 
Zweckverbandes eine solche Vereinbarung, sofern 
diese erforderlich ist, erwirken kann. 

Kenntnisnahme     
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16. Zweckverband 
Wasserversorgung 
Lußhardt 

04.05.10 Es wird darauf hingewiesen, dass zum 
Anschluss der östlich gelegenen Flächen an 
die Trinkwasserleitung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Lußhardt in der Amand-
Goegg-Allee ggf. eine Vereinbarung 
abzuschließen ist.  

Der Hinweis betrifft ausschließlich Grundstücke der 
Stadt Waghäusel, die als Verbandsgemeinde des 
Zweckverbandes eine solche Vereinbarung, sofern 
diese erforderlich ist, erwirken kann. 

Kenntnisnahme     

17. EnBW Regional AG 02.06.10 Es wird auf die Stellungnahme vom 
05.03.2010 verwiesen.  

- Kenntnisnahme     

18. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass Bäume 
und Sträucher stets einen Mindestabstand 
von 5 m zu den Leiterseilen haben müssen. 
Um später wiederkehrende Ausästungen 
oder gar die Beseitigung einzelner Bäume zu 
vermeiden, sollte dies bereits bei der 
Pflanzenauswahl berücksichtigt werden. 

Die Anregung ist bereits in den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes berücksichtigt. 
In der Pflanzliste sind Baumarten/-sorten mit 
geringerer Wuchshöhe für die Baumstandorte 
vorgegeben, die entlang der innerhalb des 
technischen Schutzstreifens für die 380 kV-Leitung 
verlaufenden Privatstraße festgesetzt sind.  

Kenntnisnahme      

19. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 Es wird aus Gründen der Standsicherheit der 
Masten darauf hingewiesen, dass in einem 
Radius von 10 m um die äußeren 
Mastfundamente herum Abgrabungen oder 
Aufschüttungen nicht zulässig sind. 

Für die geplante Privatstraße sind nur geringfügige 
und auf den unmittelbaren Straßenraum 
beschränkte Abgrabungen bzw. Aufschüttungen 
erforderlich. Der in der Planzeichnung dargestellte 
5m Radius um die Mastfundamente stellt im 
Hinblick auf die konkrete Baumaßnahme für diese 
Bauwerke einen grundsätzlich vertretbaren 
Sicherheitskorridor dar.  
In der Bauausführung ist der Bauherr zum 
Ausschluss von Schadensersatzansprüchen 
gehalten, einen Nachweis über die Standsicherheit 
der Masten zu führen, z.B. über statische 
Berechnungen im Vorfeld der 
Erschließungsmaßnahme und ggf. baubegleitende 
Vergleichsmessungen. 

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  

   

20. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die Zufahrt 
zu den Maststandorten mit LKW jederzeit 
gewährleistet sein muss. 

Mit der geplanten Privatstraße entlang der 
Geltungsbereichsgrenze werden die Masten 
zukünftig auf einer befestigten Straße anfahrbar 
sein. 

Kenntnisnahme     
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21. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass zur 
Versorgung des Gewerbegebietes 3 
Umspannstationen vorzugsweise an den 
Standorten benötigt werden, die in dem der 
Stellungnahme beigefügten Plan rot 
gekennzeichnet sind. Diese Flächen sollten 
einen schwerlastfähigen Zugang von einer 
öffentlichen Straße haben und eine 
Straßenfront von 4,5 m und eine Tiefe von 
4 m aufweisen.  
Es wird angeregt, die vorgeschlagenen 
Standorte als Versorgungsflächen gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 12 BauGB in der Planzeichnung 
festzusetzen.  

Die geplante Grundstückseinteilung innerhalb des 
GE 1, GE 2 und GE 3 wurde durch den 
Grundstückseigentümer bislang noch nicht 
konkretisiert. Eine lagegenaue Darstellung der 
Umspannstationen zum jetzigen frühen Zeitpunkt 
würde die laufende Vermarktung der 
Gewerbeflächen unnötig einschränken. 
Gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind der Versorgung 
des Gebietes mit Elektrizität dienende 
Nebenanlagen ausnahmsweise zulässig, auch 
soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen 
Flächen festgesetzt sind. Eine Ergänzung der 
Planzeichnung ist daher nicht erforderlich.  
Ob die in der Planzeichnung dargestellte 
Privatstraße später als öffentliche Straße durch die 
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen 
übernommen wird, bedarf noch der Beratung und 
Beschlussfassung im Gemeinderat. Für die Zufahrt 
zu diesen Flächen ist eine öffentliche Straße nicht 
zwingend erforderlich. Dies kann auch bei einer 
Privatstraße über die Eintragung entsprechender 
Rechte in das Grundbuch gesichert werden. 

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  

   

22. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 Es wird angeregt, die Umspannstationen 
durch eine beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit zu Gunsten der Energie 
Baden-Württemberg AG Karlsruhe zu 
sichern. 

betrifft nicht das Bauleitplanverfahren 
Die Stellungnahme wurde dem 
Grundstückseigentümer zur Kenntnis gegeben.  
Die Flächen im GE 1, GE 2 und GE 3 sind im 
Eigentum nur einer Person. Die katasterrechtliche 
Neuordnung wird daher nicht über eine amtliche 
Umlegung erfolgen, in der solche Rechte 
berücksichtigt werden könnten. Zur Einrichtung 
einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit bedarf 
es einer entsprechenden Vereinbarung zwischen 
EnBW und Grundstückseigentümer. 

Kenntnisnahme     
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23. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass für die 
Verwirklichung der im Bebauungsplan 
angegebenen Gebäudehöhen die 20 kV-
Freileitung als Erdkabelleitung geführt 
werden muss. Dazu muss der Standort für 
den benötigten Kabelendmast sowie die 
Trasse der Erdkabelleitung festgelegt und im 
Grundbuch dinglich gesichert werden.   

Die in Richtung Osten verlaufende 20-kV-Leitung 
kann ab Querung der B 36/DB als Erdkabel mit 
einem Endmast auf der privaten Grünfläche zum 
Umspannwerk auf Flst.Nr. 4812 geführt werden. 
Dieser Standort ist als Fläche für 
Versorgungsanlagen „Elektrizität“ in der 
Planzeichnung dargestellt. 
Die in Richtung Süden verlaufende 20 kV-Leitung 
kann ab Querung der K 3537 Waghäusler Straße 
außerhalb des Geltungsbereiches im öffentlichen 
Weg Flst.Nr. 4808 und innerhalb des 
Geltungsbereiches im geplanten privaten Fuß-
/Radweg und im weiteren Verlauf in der geplanten 
Privatstraße als Erdkabel geführt werden. 
Zur dinglichen Sicherung im Grundbuch bedarf es 
einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der 
EnBW und dem Grundstückseigentümer. 

Kenntnisnahme     

24. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 Es wird angeregt, die künftigen 
Grundstückseigentümer in den 
Erschließungsstraßen ohne Gehweg bzw. 
gemeindeeigenem Grünstreifen zu 
verpflichten, das Errichten von 
Beleuchtungseinrichtungen (Kabel, Mast und 
Beleuchtungskörper) auf ihrem Grundstück 
zu dulden. So kann gewährleistet werden, 
dass eine den Anforderungen der EAE 
(Empfehlungen für die Anlage von 
Erschließungsstraßen) genügende 
Straßenbeleuchtung mit ausreichendem 
Lichtraumprofil zur Anwendung kommt. 

Die Anregung ist bereits erfüllt. Gemäß § 126 
BauGB Abs. 1 Ziff. 1 „Pflichten des Eigentümers“  
ist der Grundstückseigentümer gesetzlich 
verpflichtet, Haltevorrichtungen und Leitungen für 
Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung 
einschließlich der Beleuchtungskörper und des 
Zubehörs auf seinem Grundstück zu dulden. Mit 
dem Hinweis Nr. 3 werden 
Grundstücksinteressenten und Bauherren darauf 
aufmerksam gemacht. Eine dementsprechende 
textliche Festsetzung im Bebauungsplan ist nicht 
erforderlich. 

Kenntnisnahme      

25. Fortsetzung EnBW 
Regional AG 

05.03.10 verschiedene Hinweise zum Bauablauf und 
zur Erschließungsplanung 

betreffen nicht das Bauleitplanverfahren 
 

Kenntnisnahme     

26. Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz - 
Naturschutz 

02.06.10 Es wird angeregt, eine Überprüfung des 
Zustandes und der Funktionserfüllung der 
durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen 
vorzusehen. 

Eine Dokumentation durch die Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen (Fotos, 
Zustandsbeschreibung) der Ausgleichsflächen wird 
durch die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen 
durchgeführt.  

Der Anregung 
wird gefolgt.  
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27. RP Karlsruhe Abtlg. 5 
Umwelt 

* 07.06.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die 
artenschutzrechtliche Betrachtung in Kap. 
2.7 des Umweltberichtes vom RP Karlsruhe 
als nicht ausreichend erachtet wird. Für die 
Artenschutzbelange liegt die Zuständigkeit 
jedoch nicht beim RP sondern bei der 
Unteren Naturschutzbehörde im 
Landratsamt. Es wird daher auf die 
Berücksichtigung der Stellungnahme von der 
Unteren Naturschutzbehörde verwiesen.  

Die Stellungnahme der Unteren 
Naturschutzbehörde wird unter Nr. 26 behandelt. 

Kenntnisnahme     

28. Landratsamt Karlsruhe, 
Baurechtsamt 

02.06.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Satzungen und die zusammenfassende 
Erklärung noch zu ergänzen sind. 

Die zusammenfassende Erklärung sowie die 
Ausfertigung des Bebauungsplanes werden nach 
Abwägung der Umweltbelange und nach dem 
Satzungsbeschluss angefertigt. 

Der Anregung 
wird gefolgt.  

   

29. Landratsamt Karlsruhe, 
Baurechtsamt 

02.06.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Stellungnahme des Regionalverbandes zu 
beachten ist. 

siehe Abwägung Nr. 1 Kenntnisnahme     
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30. Landratsamt Karlsruhe, 
Baurechtsamt 

02.06.10 Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Gewerbeflächenbedarf gem. Hinweis des 
Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg 
vom 01.01.2009 nachvollziehbar dargestellt 
und begründet sein muss. 
Die unter Ziff. 1.1 und 1.2. der Begründung 
dargestellten Gründe sind zwar 
nachvollziehbar dargestellt, es müssen aber 
genauere Ausführungen darüber erfolgen, 
ob ein tatsächlicher Bedarf besteht, wenn 
unbebaute und nicht genutzte Flächen, 
Baulücken, Brachen/Konversionsflächen, 
Altlastenflächen im nicht beplanten 
Innenbereich in die Überlegung mit 
eingeschlossen werden. Auch soll dargelegt 
werden, welche Mobilisierungsstrategien 
seitens der Gemeinde zur Aktivierung evtl. 
vorhandener Flächenpotentiale erfolgt sind 
und zu welchem Ergebnis diese geführt 
haben. 
Es wird angeregt, die Darstellung und 
Begründung des zusätzlichen 
Flächenbedarfs für die Neuansiedlung unter 
Darlegung der Berechnungsmethode der 
Flächenbedarfsprognose in der Begründung 
zu ergänzen. 

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt 
Karlsruhe, Abteilung Bauleitplanung, gilt die 
Plausibilitätsprüfung der 
Bauflächenbedarfsnachweise für Neuausweisung 
im Flächennutzungsplan (FNP) oder bei nicht aus 
dem FNP entwickelten Bebauungsplänen 
vornehmlich zur Prüfung des Bedarfs an 
Wohnbau- und gewerblichen Bauflächen. Dieser 
Hinweis wird standardmäßig in Stellungnahmen 
gegeben. Im vorliegenden Fall wird ein Baugebiet 
aus dem FNP abgeleitet.  
Die Änderung von GI (Industriegebiet) im 
Teilbereich Südzucker orientiert sich an bereits 
bestehenden und geplanten Nutzungen.  
Eine Plausibilitätsprüfung nach vorliegendem 
Muster ist in diesem Fall entbehrlich. 

Kenntnisnahme    
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31. Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz, 
Altlasten/Bodenschutz-
Gewässer-Abwasser 

02.06.10 Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Ausweisung des Flurstücks Nr. 4830 Am 
Postgarten an der Zufahrt zum Kloster als 
externe Ausgleichsfläche am östlichen Rand 
in Konflikt mit der geplanten Offenlegung des 
verdolten Wagbaches steht. 

Vor etwa 3 Jahren sah die Planung zur 
Offenlegung des Baches vor, dass der Wagbach 
teilweise am östlichen Rand von Flst 4830 zum 
Tiefgestade geführt werden sollte. Diese Planung 
der Stadt Waghäusel wurde jedoch aufgegeben, 
weil kein Einvernehmen mit der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen erzielt wurde. 
Gemäß dem derzeitigen Planungsstand zur 4. 
Offenlage des Bebauungsplans „Gewerbepark 
Eremitage, Teilgebiet 1“ verläuft der zu verlegende 
Wagbach nicht über Gemarkungsteile der 
Gemeinde Oberhausen sondern mündet vor der 
Querung der L 555 wieder in sein bestehendes 
Bett. Damit besteht kein Konflikt zur beabsichtigten 
Ausweisung. 
Sollte die Stadt Waghäusel zu einem späteren 
Zeitpunkt dennoch die Verlegung des Wagbachs 
wie ursprünglich vorgesehen durchführen wollen, 
so stellt dies ebenfalls eine Aufwertung des 
derzeitigen Zustands dar. Im Rahmen des 
Monitoring wird dann eine eventuell zusätzlich 
benötigten Fläche festgelegt. 

Kenntnisnahme    

32. Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz, 
Altlasten/Bodenschutz-
Gewässer-Abwasser 

02.06.10 Es wird auf die Stellungnahme vom 08.03.10 
verwiesen.  
 
 

siehe Abwägung Nr. 33 bis 35 Kenntnisnahme     
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33. Fortsetzung 
Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz, 
Altlasten/Bodenschutz-
Gewässer-Abwasser 

08.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass das 
Vorhaben im Teilbereich „Südzucker“ an den 
verdolten Lauf des Wagbaches grenzt. Die 
Baugrenzen des GE 4 und GE 5 liegen 
teilweise innerhalb des 
Gewässerrandstreifens des Wagbaches. Der 
Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 
mindestens 5 m beginnt an der Außenkante 
des Verdolungsbauwerks. Dieser Hinweis 
hat bis zur Umsetzung der geplanten 
Verlegung des Wagbaches Bestand. 

Die Verlegung des Wagbaches ist als 
Ausgleichsmaßnahme im benachbarten 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Eremitage 
Teilbereich I“ geplant. Der Zeitpunkt der 
Realisierung und damit des Wegfalls der 
Beschränkung durch den Gewässerrandstreifen ist 
jedoch noch offen.  
Es wird daher die Planzeichnung um den 
Gewässerrandstreifen ergänzt und Ziff. 5.4 der 
textlichen Festsetzungen mit folgender Regelung 
aufgenommen: 
„Innerhalb des in der Planzeichnung 
gekennzeichneten Gewässerrandstreifens des 
Wagbaches sind bauliche Anlagen nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes 
Karlsruhe - Untere Wasserschutzbehörde – 
zulässig.“ 

Der Anregung 
wird gefolgt.  

 

   

34. Fortsetzung 
Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz, 
Altlasten/Bodenschutz-
Gewässer-Abwasser 

08.03.10 Hinweis zu geänderter Adresse für Anfrage 
von Grundwasserständen 

- Kenntnisnahme     

35. Fortsetzung 
Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz, 
Altlasten/Bodenschutz-
Gewässer-Abwasser 

08.03.10 Es wird darauf hingewiesen, dass für die 
dezentrale Beseitigung von 
Niederschlagswasser von den Bauherren 
eine wasserrechtliche Genehmigung bzw. 
Erlaubnis beim Landratsamt, Amt für Umwelt 
und Arbeitsschutz, einzuholen ist. 

Nach telefonischer Rücksprache mit dem 
Landratsamt am 06.04.2010 ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zum jeweiligen 
Bauvorhaben erforderlich. Diese wäre nur dann 
entbehrlich, wenn im Bebauungsplan eine zentrale 
Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt 
wäre, was wegen der unkonkreten 
Bebauungsabsichten zurzeit nicht möglich ist.  
Es wird ein entsprechender Hinweis zu den 
textlichen Festsetzungen ergänzt.  

Kenntnisnahme     

36. Fortsetzung 
Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz, 
Altlasten/Bodenschutz-
Gewässer-Abwasser 

08.03.10 Hinweise zur Bauausführung beim Hoch-
/Tiefbau  

betreffen nicht das Bauleitplanverfahren 
 

Kenntnisnahme     
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37. Landratsamt Karlsruhe, 
Landwirtschaftsamt, 
Abtlg. 
Landschaftsentwicklung, 
Agrarordnung und 
Betriebswirtschaft 

19.05.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     

38. Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Umwelt und 
Arbeitsschutz 

02.06.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     

39. Landratsamt Karlsruhe, 
Amt für Vermessung, 
Geoinformation und 
Flurneuordnung 

02.06.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     

40. Landratsamt Karlsruhe, 
Straßenverkehrsamt 

02.06.10 Es wird mit Bezug auf die Stellungnahme 
vom 09.03.2010 darauf hingewiesen, dass 
der Anlage eines Fuß-/Radweges in Höhe 
der Friedrich-Hecker-Allee der Gebietsmitte 
nicht zugestimmt wird, da hier keine 
gesicherte Querungsmöglichkeit der L 555 
für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen 
ist. 

Die den „Gewerbepark Eremitage“ 
kennzeichnende städtebauliche Achse in O-W-
Richtung wird ohne verkehrliche Anbindung an die 
L 555 durch die Pflanzung einer das Ortsbild 
prägenden Baumreihe in einer öffentlichen 
Grünfläche mit Weg aufgenommen. Auf eine 
Anbindung dieses Weges an die L 555 wurde mit 
Stand Offenlage verzichtet. 

Kenntnisnahme     

41. DB Services Immobilien 
GmbH 

25.05.10 Es wird darauf hingewiesen, dass 
Immissionen aus dem Betrieb und der 
Unterhaltung der Eisenbahn 
entschädigungslos zu dulden sind. Hierzu 
gehören auch Bremsstaub, Lärm, 
Erschütterungen und Beeinflussung durch 
elektromagentische Felder. Eventuell 
erforderliche Schutzmaßnahmen gegen 
Einwirkungen aus dem Bereich der 
Eisenbahn haben auf Kosten der Gemeinde 
oder der Bauherren zu erfolgen. Es können 
keine Ansprüche gegenüber der DB AG für 
die Errichtung von Schutzmaßnahmen 
geltend gemacht werden. Ersatzansprüche 
gegen die DB AG aus eventuellen Schäden 
aufgrund von Immissionen durch den 
Eisenbahnbetrieb sind ausgeschlossen. 

Im Hinweis zu den textlichen Festsetzungen Nr. 7 
wird bereits auf die von der Bahn ausgehenden 
Immissionen verwiesen. Dieser Hinweis wird um 
den Haftungsausschluss seitens der Deutschen 
Bahn ergänzt. 

Der Anregung 
wird gefolgt.  

 x  
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42. Polizeipräsidium 
Karlsruhe 

01.06.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     

43. Stadt Philippsburg 20.05.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     
44. Deutsche Telekom 

Netzproduktion GmbH 
17.05.10 Es wird darauf hingewiesen, dass sich im 

bereits bebauten Bereich (ehemals 
Südzucker) Telekommunikationsinfrastruktur 
befindet.  
Es wird angeregt, für die rechtzeitige 
Planung und Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen 
anderer Leitungsträger den Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Geltungsbereich mindestens 3 Monate vor 
Baubeginn schriftlich anzuzeigen.  

Der Hinweis betrifft nicht das Bauleitplanverfahren. 
Der Grundstückseigentümer von Flst.Nr. 4806 und 
Bauherr der inneren Erschließung wurde von der 
Stellungnahme unterrichtet. 

Kenntnisnahme     

45. Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg, 
Amt Karlsruhe 

07.05.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     

46. Karlsruher 
Verkehrsverbund GmbH 

11.05.10 keine Anregungen oder Hinweise - Kenntnisnahme     

47. Erdgas Südwest Netz 
GmbH 

04.05.10 Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Plangebiet keine Gasleitung vorhanden ist. 
Ein Anschluss an die im Ortsbereich 
Oberhausen vorhandenen 
Gasmitteldruckleitungen ist technisch 
möglich. Wegen der hohen Zuleitungskosten 
(Querung der B 36 und der Bahnstrecke) ist 
dies jedoch nur bei entsprechendem Bedarf 
im Gewerbegebiet wirtschaftlich.  
Die Trasse für die Gasleitung in einer 
Privatstraße ist durch ein entsprechendes 
Leitungsrecht zu sichern.  

Die Gasversorgung wird i.R. der inneren 
Erschließung durch den Grundstückseigentümer 
Flst.Nr. 4806 abschließend geklärt. 

Kenntnisnahme     

48. Kabel BW 04.05.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     
49. Gemeinde Neulußheim 02.06.10 keine Anregungen oder Hinweise  - Kenntnisnahme     
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1. Erhard Schmitteckert 04.06.10 Es wird eine Änderung der Lage der Straße 
angeregt: Der 5 m breite Grünstreifen 
westlich der Privatstraße soll in einen 2,5 m 
oder 3 m breiten Streifen an der westlichen 
Geltungsbereichsgrenze und einen 2.5 m 
oder 2 m breiten Grünstreifen zwischen der 
Straße und dem Rad-/Gehweg aufgeteilt 
werden. Die Grünstreifen sollen als 
Versickerungsmulden ausgebildet werden.  
Die Straße in der geplanten Breite von 6,5 m 
soll in der Lage verschoben werden. 

Grünstreifen von jeweils ca. 2 m Breite sind zu 
schmal für die Straßenentwässerung. Es ist eine 
Breite von ca. 5 m erforderlich, da die Mulden 
auch nicht zu tief (max. 30 cm) werden dürfen.  
Eine die Straße von den Grundstücken trennende 
Mulde mit Böschungen erfordert baulich 
herzustellende Übergänge für die 
Grundstückszufahrten. Die Zugänglichkeit der 
Gewerbegrundstücke wird damit unnötig 
eingeschränkt und verteuert. Bei der Herstellung 
der Grundstückszufahrten muss zudem 
sichergestellt sein, dass die Versickerungsmulde 
für die Straßenentwässerung nicht beeinträchtigt 
oder gar unterbrochen wird. Für die Erreichbarkeit. 
der am westlichen Straßenrand angeordneten 
Stellplätze sind ebenfalls Übergänge über die 
Versicherungsmulde zur Verbindung von 
Straßenfläche und Geh- und Radweg zu schaffen, 
so dass Fußgänger, die ihr Fahrzeug geparkt 
haben, in möglichst kurzer Entfernung schnell und 
sicher auf den Geh- und Radweg gelangen 
können. 
Die Änderung der Lage der Straße hätte gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB eine erneute Offenlage des 
Bebauungsplanes zur Folge. Der an den 
Satzungsbeschluss als Rechtsgrundlage 
gekoppelte Baubeginn für die innere Erschließung 
könnte dadurch erst nach der Sommerpause 
beginnen.  
Aus den genannten Gründen wird die Lage der 
geplanten Straße nicht verändert. 

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  
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2. Erhard Schmitteckert 08.06.10 Es wird angeregt, den Straßenkörper 
durchgängig vom Radweg durch einen 2 m 
breiten Grünstreifen zu trennen. Die Straße 
soll im Bereich parallel zur westlichen 
Geltungsbereichsgrenze ein Dachprofil 
erhalten. Mit einseitigem Quergefälle würde 
die Höhendifferenz vom westlichen zum 
östlichen Rand der Erschließungsstraße bei 
insgesamt 11,5 m Breite ca. 29 cm betragen. 

siehe Abwägung zur Öffentlichkeitsbeteiligung  
Nr. 1 

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  

   

3. Fortsetzung Erhard 
Schmitteckert 

08.06.10 Im GE 3 ist als Nutzung eine Tankstelle, 
eine Mc. Donald-Gaststätte und ein 
Entertainment Center geplant. Zu einem 
solchen Center gehören auch Spielgeräte. 
Es wird daher angeregt, im GE 3 Spielgeräte 
zuzulassen. 

Der Bebauungsplan regelt die Art der baulichen 
Nutzung auf den Gewerbeflächen, nicht jedoch im 
Detail die Aufstellung von Spielgeräten. 
Zum Verbraucherschutz unterliegen 
Geldspielgeräte genauen gesetzlichen 
Vorschriften, die in der Gewerbeordnung sowie der 
Spielverordnung geregelt sind: Eine Aufstellung 
von Geldspielgeräten ist nur in Gaststätten und 
Spielhallen erlaubt, wobei die Maximalzahl 3 bzw. 
12 pro Aufstellort beträgt. Nach gängiger 
Rechtsprechung sind auch Waren- oder 
Spielgeräte ohne Geldeinsatz auf diese Anzahl 
anzurechnen. 
Bis zu 3 Geldspielgeräte sind in einer Mc. Donald-
Gaststätte generell zulässig. Ein Entertainment-
Center ist dagegen als Spielhalle zu werten und 
diese sind im Gewerbegebiet bislang ausnahmslos 
ausgeschlossen. Städtebauliche Begründung für 
diesen Ausschluss ist die Nähe zum benachbarten 
Kloster und zur Wallfahrtskirche sowie die 
Zulässigkeit von derartigen Vergnügungsstätten an 
anderer, weniger konfliktträchtiger Stelle im 
Gemeindegebiet. 
Eine Erweiterung der gewerblichen 
Nutzungsmöglichkeiten würde zudem eine erneute 
Offenlage zur Folge haben. Der Baubeginn für die 
innere Erschließung könnte dann erst nach der 
Sommerpause erfolgen. 
Aus den genannten Gründen wird auf eine 
Änderung der textlichen Festsetzungen verzichtet. 

Der Anregung 
wird nicht gefolgt.  
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GEMEINDE OBERHAUSEN – RHEINHAUSEN  

SATZUNGEN 
ÜBER: 

A)  DEN BEBAUUNGSPLAN „GEWERBEGEBIET HAMMELSÄCKER-
SÜDZUCKER“ 

B) DIE ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN ZUM BEBAUUNGSPLAN 
„GEWERBEGEBIET HAMMELSÄCKER-SÜDZUCKER“ 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen hat am 28. Juni 2010 in 
öffentlicher Sitzung 
a) aufgrund der  §§ 1, 2 und 8 – 10 des Baugesetzbuches -BauGB- in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414ff), i.d.F. der letzten Änderung, 
b) aufgrund von § 74 Abs. 1, 3, 5 und 7 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 

-LBO- vom 08.08.1995 (GBl. S. 617) i. d. F. der letzten Änderung, 
 
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. 
582, ber. 698), i. d. F. der letzten Änderung, 
 
die Satzung über den Bebauungsplan „Gewerbegebiet H ammelsäcker-Südzucker“  
 
sowie  
 
die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Hammelsäcker-Südzucker“  
 
beschlossen. 

§ 1 
 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker“ 
befindet sich an der Gemarkungsgrenze zu Waghäusel östlich der B 36 und der Bahnstrecke 
Mannheim - Stuttgart. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Hammelsäcker-
Südzucker“ wird begrenzt durch: 

· die B 36 im Westen 
· die L 555 und den Bebauungsplan „Gewerbepark Eremitage Teilgebiet I“ im Osten  
· die L 555 und den Zubringer zur B 36 im Süden 
· den Bebauungsplan „dm-Verteilerzentrum Süd“ im Südosten 

 
Erschlossen wird das Plangebiet über einen Kreisverkehr von der L 555 aus.  
 
Der Geltungsbereich für die Bebauungsplanänderung hat eine Größe von ca. 11,64 ha und 
umfasst die Flurstücke 3750, 3750/1, 3750/6, 3750/7, 4804 (anteilig), 4805, 4806. 
 
Für die zeichnerische Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ist der zeichnerische 
Teil zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker“ vom 16.06.2010 im 
Maßstab 1:1.000 maßgebend.   
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§ 2 

 
Inhalte 

 
1.) Der Inhalt des Bebauungsplans besteht aus dem zeichnerischen Teil des 

Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker“ in der Fassung vom 
26.04.2010 und den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Hammelsäcker-Südzucker“ in der Fassung vom 16.06.2010. 

 
2.)  Der Inhalt der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 

Hammelsäcker-Südzucker“ ergibt sich aus dem Textteil in der Fassung vom 16.06.2010. 
 
Beigefügt ist eine Begründung, ein Umweltbericht und eine zusammenfassende Erklärung 
(§§ 9 Abs. 8, § 2a und § 10 Abs. 4 BauGB). 
 

§ 3 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 
LBO ergangenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
 
 
 

§ 4 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzungen treten gemäß § 10 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses in Kraft. 
 
Mit allen Bestandteilen beschlossen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
 
28. Juni 2010. 
 
 
 
Oberhausen-Rheinhausen, den 28.06.2010 
 
 
 
 
Büchner, Bürgermeister 
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Bestätigungen 
 
 
Ausfertigung: 
 
Die Übereinstimmung dieser Satzungen mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 28.06.2010 
wird bestätigt. 
 
 
Oberhausen-Rheinhausen, den 28.06.2010 
 
 
 
 
Büchner, Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten: 
 
Der durch den Beschluss des Gemeinderats vom 28.06.2010 als Satzungen beschlossene 
Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB mit Bekanntmachung der Satzungsbeschlüsse am 
........................................ in Kraft getreten.  
 
 
Oberhausen-Rheinhausen, den ..................................... 
 
 
 
 
Büchner, Bürgermeister  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 8 öffentlich DS-Nr. GR69/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Äußere Anbindung des "Gewerbegebiets Hammelsäcker- Südzucker" 
(Abwasserentsorgung) 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht sehr ausführlich auf den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage ein und merkt an, dass im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
„Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker“ mit Beschluss vom 21.07.2008, DS-Nr. 
GR89/2008, TOP Nr. 11 die äußere Gebietserschließung (Verkehrsanbindung sowie 
Ver- und Entsorgung des Gebietes) beschlossen wurde. Die Planungsleistungen zur 
Durchführung der abwassertechnischen Erschließung wurden mit Beschluss des 
Gemeinderates vom 17.11.2008, DS-Nr. GR119/2008, TOP Nr. 4 an die Firma 
BauLand! Entwicklung GmbH aus Schwetzingen vergeben. Im Rahmen der 
fortschreitenden Planung fanden zahlreiche Besprechungen zur Klärung der 
technischen Möglichkeiten zur Anbindung des Gewerbegebietes an das bestehende 
Kanalnetz der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen statt. Aus Gestaltungs-, 
Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen wurde zunächst die Möglichkeit 
der Unterquerung „Grabenloser Rohrvortrieb/Unterdückerung“ der 
Abwasserdruckleitung mit den Verkehrsanlagen der Bundesstraße B36 und der 
Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart untersucht. Nachdem jedoch die Deutsche Bahn 
ihre anfängliche Zustimmung zur Unterdückerung der Bahnanlagen zurückgezogen 
hat, musste die Möglichkeit der Überquerung „Aufhängung an der Brücke“ untersucht 
werden. Mittlerweile liegt der Gemeinde ein Gestattungsvertrag der DB Netz AG vor; 
auch das Landratsamt hat seine Zustimmung zur Verlegung des Kanals in der B36 
bzw. zur Aufgrabung der K 3537 mündlich erteilt (für die Unterdückerung lag eine 
Zustimmungserklärung bereits vor).In Abstimmung mit allen beteiligten Trägern soll 
die äußere Anbindung zur Abwasserentsorgung für das Flurstück 4806 im 
Gewerbegebiet „Hammelsäcker-Südzucker“ über die Erweiterung des bestehenden 
Kanalnetzes der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen erfolgen. Die Flächen östlich 
der L555, die über die Amand-Goegg-Allee des Gewerbeparkas „Eremitage“ 
erschlossen werden, können an die dortige städtische Flächenkanalisation der Stadt 
Waghäusel angeschlossen werden. 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass die Entwässerung des 
Gewerbegebiets über ein Trennsystem erfolgt. Durch die äußere Anbindung an das 
Abwassersystem von Oberhausen-Rheinhausen zur Abwasserentsorgung wird die 
Ableitung des anfallenden Schmutzwasserabflusses gewährleistet. Das auf den 
Gewerbeflächen anfallende Dachablaufwasser und der Regenwasserabfluss von 
befestigten Flächen sind auf dem Gewerbegrundstück und/oder in der privaten 
Grünfläche zu versickern. Durch das tiefer gelegene Gelände des Gewerbegebiets 
und dem daraus resultierenden Niveauunterschied zum Kanalisationsnetz von 
Oberhausen-Rheinhausen im Bereich der äußeren Anbindung kann keine 
Entwässerung mit einem Freispiegelsystem erfolgen. Notwendigerweise erfolgt die 
Schmutzwasserentwässerung des Gewerbegebiets durch eine 
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Abwasserpumpanlage, die das anfallende Schmutzwasser über eine Druckleitung in 
das Abwasserkanalsystem von Oberhausen-Rheinhausen pumpt. 
 

 
 
 
Die Abwasserpumpstation soll nördlich des Gewerbegebiets im Bereich des 
Wirtschaftsweges bei der Überführung der Kreisstraße K3537 über die 
Verkehrsanlage der Bundesstraße B36 und der Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart 
entstehen. Geplant ist eine Fertigteilstation in Komplettbauweise als Neufassung mit 
Funktion gemäß den Anforderungen nach DIN EN 752-6 „Entwässerungssysteme 
außerhalb von Gebäuden, Teil 6: Pumpanlagen“. Als Förderaufgabe stellt sich die 
Funktion als Überpumpstation (Förderung des Abwassers in ein anderes 
Einzugsgebiet). Die Ausführung der Fertigteilstation erfolgt als Doppelpumpstation 
(Anordnung von 2 Pumpen), von denen eine die Reservepumpe darstellt und 
einspringt, wenn die erste Pumpe versagt. Die Abwasserentsorgung ist auf diese Art 
und Weise abgesichert. Eine der Pumpen ist dabei für die Grundlast zuständig, 
während die zweite Pumpe anspringt, wenn die Grundlast überschritten wird. Die 
Abwasserdruckleitung aus PE-HD DA 125 wird von der Pumpenanlage in einem 
Leitungsgraben zum Widerlager der Brücke verlegt. 
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Bei der Querung der Verkehrsanlagen der B36 und der Bahnstrecke wird die 
Abwasserdruckleitung oberirdisch in einem Schutzrohr aus PE-HD DA 225 an der 
Überführung der K3537 aufgehängt. Nach der Querung der Verkehrsanlagen wird 
die Druckleitung in einem Leitungsgraben im Bereich des Geh- und Radweges der 
K3537 weitergeführt. Die weitere Trassierung entspricht dem Verlauf des Geh- und 
Radweges entlang der K3537. Gemäß ATV-Regelwerk DVWK A 157 – Bauwerke der 
Kanalisation – wird ein Beruhigungsschacht am Ende der Abwasserdruckleitung vor 
der Einmündung in den weiterführenden Freispiegelkanal des Kanalnetzes von 
Oberhausen-Rheinhausen angeordnet. Der Beruhigungsschacht wird am Ende des 
Geh- und Radweges entlang der K3537 im Bereich des Einmündungsbereiches des 
Wirtschaftsweges in die K3537 eingebaut. Vom Beruhigungsschacht wird das 
Schmutzwasser im Freispiegelsystem in das Kanalsystem von Oberhausen-
Rheinhausen eingeleitet. 
 
 

 
 
Das Bauvorhaben ist über einen Zeitraum von max. 1 Monat durchzuführen. Die 
Baufristen sind zwingend einzuhalten, um den Baubeginn der zeitlich 
anschließenden Baumaßnahme Kanalbau in der Waghäusler Straße in Oberhausen-
Rheinhausen zu gewährleisten. Im Wirtschaftsplan Abwasser sind unter der 
Haushaltsstelle 7906-933101.001 für die Erschließung des Baugebietes 
Hammelsäcker rund 225.000,00 € vorgesehen. Die vorläufige Kostenberechnung für 
die äußere Anbindung der Abwasserentsorgung beläuft sich gemäß 
Ausführungsplanung des Ingenieurbüros vom 16.06.2010 auf ca. 120.713,60 € 
(brutto) zzgl. Honorarkosten. Mögliche noch ausstehende Auflagen vom Landratsamt 
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Karlsruhe und vom Wasserrechtsamt Karlsruhe sind in der Kostenberechnung nicht 
enthalten. 
Desweiteren nicht aufgeführt sind: 
Sämtliche Kosten, die der DB AG aus der Baumaßnahme entstehen, z.B.: 

- Gestellung von Sicherungsposten 
- Erstellung einer Betriebs- und Bauanweisung 
- zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes 

sind vom Antragsteller zu tragen und werden gesondert in Rechnung gestellt. Die 
Abrechnung erfolgt nach den „Allgemeinen Vertragsbedingungen für außertarifliche 
Leistungen der DB AG.“ 
 
Die Kosten für die Abwasserentsorgung des geplanten Gewerbegebietes werden im 
Einzelnen wie folgt aufgeteilt: 
 
Vorbereitende Arbeiten,          7.500,00 € 
wie Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung 
Kanalisationsarbeiten       47.507,50 € 
Pumpstation        35.662,50 € 
Oberflächen aufbrechen und instand setzen   10.770, 00 € 
__________________________________________________________________ 
Gesamtsumme (netto)       101.440,00 € 
Gesamtsumme (brutto)       120.713,60 €*  
         * (zzgl. Mögliche Auflagen des LRA und Kosten der DB AG) 
 
 
Die Kosten der äußeren Gebietserschließung (Abwasserentsorgung) werden vom 
privaten Kostenträger übernommen. Dies wird in einer Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen und dem Grundstückseigentümer geregelt, die 
nach dem Satzungsbeschluss Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hammelsäcker-
Südzucker“ getroffen werden soll. Um jedoch die Realisierung der Baumaßnahme 
zeitnah durchführen zu können, tritt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bis 
dato in Vorkasse. 
 
Abschließend macht Bürgermeister Büchner  noch einige Ausführungen zur 
Wasserversorgung bzw. zur inneren Gebietserschließung. Die Kosten der äußeren 
Gebietserschließung (Wasserversorgung) werden vom privaten Kostenträger 
übernommen. Dies wird ebenfalls in einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen und dem Grundstückseigentümer geregelt, die nach dem 
Satzungsbeschluss Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hammelsäcker-Südzucker“ 
getroffen werden soll. Um jedoch auch die Realisierung dieser Maßnahme zeitnah 
durchführen zu können, tritt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bis dato in 
Vorkasse. Ein Wasseranschluss ist im nördlichen Bereich des Flurstücks 4806 
bereits vorhanden. Die restlichen entstehenden Kosten des Grundstücksanschlusses 
müssen nach der Vereinbarung vom Kostenträger übernommen werden. Die innere 
Gebietserschließung (Planung von Verkehrsanlagen, Abwasserentsorgung und 
Wasserversorgung) wird vom Grundstückseigentümer veranlasst. Nach 
Fertigstellung der kompletten Erschließungsmaßnahmen (Straße, Verkehrsanlage, 
Straßenbeleuchtung, Abwasser- und Wassermaßnahmen, u.a.) wird das Eigentum 
der Straße inklusiv den dazugehörigen Leitungen und Anschlüsse vom Kostenträger 
an die Gemeinde kostenfrei übereignet. Ab diesem Zeitpunkt hat die Gemeinde die 
entstehenden Unterhaltungskosten zu tragen. Hierzu gehören auch die Folgekosten 
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des neu zu errichtenden Abwasserpumpwerks. Da der private Kostenträger 
sämtliche Erschließungskosten sowohl der inneren als auch der äußeren 
Erschließung übernimmt, entfällt die Festsetzung der entsprechenden KAG-Beiträge.  
 
Bürgermeister Büchner gibt abschließend bekannt, dass der Gemeindeverwaltung 
am Freitag, 25.06.2010 ein Email des Planungsbüros erreicht hat, wonach der 
Vorgesetzte des Sachbearbeiters im Regierungspräsidium, Herr Katzik, mitgeteilt 
habe, dass gegen eine Aufhängung der Leitung Bedenken bestünden. Der eigentlich 
zuständige Sachbearbeiter Herr Jung sei jedoch noch bis Mittwoch, 30.06.2010 in 
Urlaub. Herr Katzik sei darauf hingewiesen worden, dass die Bahn eine 
Unterdückerung im vorgesehenen Verfahren ablehne. Bei der Unterquerung sei es 
erforderlich, einen 9m tiefen Baugraben herzustellen und die Durchführung mit einem 
Edelstahlrohr vorzunehmen. Herr Katzik wünsche nun eine 
Kostengegenüberstellung, damit das Regierungspräsidium entscheiden könne. Herr 
Lang, der Vorgesetzte von Herrn Katzik sei heute morgen über den Sachverhalt von 
Herrn Bürgermeister Büchner informiert worden. Dieser sicherte zu, sich 
schnellstmöglich um die Angelegenheit zu kümmern. Darüber hinaus wurde Herr 
Prof. Menzel vom Landratsamt informiert und um Mithilfe gebeten. Herr Prof. Menzel 
hat den zwangsweisen Anschluss der Flächen an die Kanalisation der Stadt 
Waghäusel abgelehnt.  
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU) geht auf die Vorlage ein und stellt fest, dass die 
Gemeinde zunächst in Vorkasse tritt. Herr Bürgermeister Büchner bestätigt die 
Vermutung von Herrn Prestel, dass dies daran liegt, dass es noch keine genaue 
Kostenschätzung gibt. Die Fraktion der CDU kann in allen Punkten zustimmen. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL) nimmt die drei Punkte zustimmend zur Kenntnis. 
 
Gemeinderat Horn (SPD) könnte sich ebenfalls eine Unterdückerung vorstellen. 
Dennoch stimmt er den Beschlussvorschlägen zu. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) ist sich noch nicht sicher ob tatsächlich alles so 
umgesetzt werden kann. Er stimmt ebenfalls in allen Punkten zu. 
 
 
 
Beschluss:  
 
1. 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig die Planung der Ab wasserentsorgung 
(äußere Anbindung) des Gewerbegebiets Hammelsäcker- Südzucker 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
2. 
Der Gemeinderat fasst für die Abwasserentsorgung (ä ußere Anbindung) des 
Gewerbegebiets Hammelsäcker-Südzucker mit vorläufig  berechneten Kosten 
in Höhe von  120.713,60 € zuzüglich Honorarkosten, Kosten für mögliche 
Auflagen des Landratsamtes Karlsruhe und des Wasser rechtsamtes Karlsruhe 
sowie Kosten, die der DB AG im Zuge der Baumaßnahme  entstehen, 
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sowie Kosten, die der DB AG im Zuge der Baumaßnahme  entstehen, 
einstimmig den Baubeschluss. 
 
3. 
Der Gemeinderat stimmt der von der Verwaltung vorge schlagenen 
Vorgehensweise in Bezug auf die innere und äußere E rschließung zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 9 öffentlich DS-Nr. GR70/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Berichtigung der Darstellung der zu ändernden Fläch en im vereinfachten 
Verfahren Bebauungsplan 'Ost' 3. Änderung           
 
 
Beratung: 
 
Gemeinderat Baumann  (CDU) erklärt sich für befangen und begibt sich in den 
Zuhörerbereich. 
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt ein und stellt fest, dass der 
Gemeinderat in seiner zurückliegenden Sitzung die Einleitung des Verfahrens zur 3. 
Änderung des B-Plan Ost beschlossen hat. Bei der Darstellung der zu ändernden 
Fläche wurden die benötigen Flächen fehlerhaft dargestellt. Zur Klarstellung wird 
dem Gemeinderat die konkret zu ändernde Fläche nachstehend noch einmal 
mitgeteilt. 
 

 
 

Die Änderung besteht lediglich darin, dass die Breite des Grundstücks von 20,0 m 
auf 22,0 m geändert wurde.  
 
Bürgermeister Büchner  fragt die Fraktionen anschließend ob Stellungnahmen 
gewünscht werden. Dies ist nicht der Fall. 
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Gemeinderat Börzel (FÖDL) wünscht das Wort, da seine Fraktion dem 
Beschlussvorschlag so nicht zustimmen kann. Die Fraktion der FÖDL ist der 
Auffassung, dass auf diesem Gelände nicht nur zwei sondern vier neue Bauplätze 
entstehen hätten können. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt mit 5 Enthaltungen und 1 Gege nstimme die Änderung 
zustimmend zur Kenntnis und beschließt die Offenlag e sowie die Anhörung 
der Träger öffentlicher Belange mit der geänderten Darstellung durchzuführen.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 10 öffentlich DS-Nr. GR71/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorg ehen im katholischen 
Kinderhaus Rheinhausen in Bezug auf die Erweiterung  der 
Öffnungszeiten      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  ruft die TOP 10, 11,12 und 13 nach Zustimmung durch den 
Rat gemeinschaftlichen Beratung auf. 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert den Sachverhalt der Sitzungsvorlage und merkt 
an, dass sich der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 26.02.2008, 
TOP Nr. 2, DS-Nr. GR21/2008 sehr ausführlich mit dem weiteren Vorgehen in den 
drei katholischen Kindergärten in Oberhausen-Rheinhausen befasst hat. Auf die 
Sitzungsvorlage wird verwiesen. In seiner öffentlichen Sitzung am 31.03.2008, TOP 
Nr. 5, DS-Nr. GR31/2008 hat der Gemeinderat unter anderem folgenden Beschluss 
(Beschluss Nr. 5) gefasst: 
Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung der Personalste llen um 0,9 Stellen im Kinderhaus 
Rheinhausen für den Zeitraum 01.03.2008 bis 31.08.2 008 zu und übernimmt hierfür die 
vertragliche Beteiligung der zusätzlich entstehende n Kosten. Voraussetzung ist jedoch, dass 
dieses Angebot nur für den nach § 24 Abs. 3 SGB VII I genannten Personenkreis eröffnet wird. 
Der Nachweis ist durch Vorlage einer Bestätigung de r entsprechenden Stelle zu führen. Die 
Gruppengröße muss mindestens 5 Kinder betragen. 
 
Die Entscheidung des Gemeinderats wurde der Seelsorgeeinheit mit Schreiben vom 
08.04.2008 mitgeteilt. Der Gemeinderat hat sich in seiner öffentlichen Sitzung am 
21.07.2008, TOP-Nr. 2, DS-Nr. GR92/2008 erneut mit dieser Thematik ausführlich 
befasst und folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt der zeitlichen Verlängerung des erweiterten Betreuungsangebotes 
von Montags bis Donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00  Uhr und Freitags von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr im Kinderhaus Rheinhausen bis 31.12.2008 zu und  übernimmt hierfür die vertragliche 
Beteiligung der zusätzlich entstehenden Kosten. Vor aussetzung ist jedoch, dass dieses 
Angebot nur für den nach § 24 Abs. 3 SGB VIII genan nten Personenkreis von Eltern eröffnet 
wird. Der Nachweis ist durch Vorlage einer Bestätig ung der entsprechenden Stelle zu führen. 
Die Gruppengröße muss mindestens 5 Kinder betragen.  
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt den dadurch entstehenden wei teren überplanmäßigen Ausgaben 
unter der Haushaltsstelle 1.4640.701100.1 in Höhe v on 8.280,00 € gemäß § 84 GemO zu. 
 
3. 
Sollte der Stiftungsrat Rheinhausen bis Ende Juli k eine Entscheidung über den Weiterbetrieb 
getroffen haben oder eine Kostenbeteiligung für die  verlängerte Öffnungszeit ablehnen, so 
wird die Gemeindeverwaltung beauftragt, alle erford erlichen Schritte einzuleiten, um eine 
Betreuung, wie unter Ziffer 1 angegeben, im Kinderh aus Rheinhausen zu leisten. Den hierdurch 
entstehenden überplanmäßigen Personalkosten im Jahr e 2008 in Höhe von ca. 2.000,00 € wird 
zugestimmt. 
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Der Gemeinderat hat sich in seiner öffentlichen Sitzung am 15.12.2008, TOP-Nr. 9, 
DS-Nr. GR137/2008 abermals mit dieser Thematik ausführlich befasst und folgenden 
Beschluss (Beschluss Nr. 1) gefasst: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der zeitlichen Ve rlängerung des erweiterten 
Betreuungsangebotes von Montags bis Donnerstags von  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitags 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Kinderhaus Rheinhaus en bis 31.08.2009 zu und übernimmt 
hierfür die vertragliche Beteiligung der zusätzlich  entstehenden Kosten für eine Erzieherin mit 
einer Arbeitszeit von 16,25 Stunden. Voraussetzung ist jedoch, dass dieses Angebot nur für 
den nach § 24 Abs. 3 SGB VIII genannten Personenkre is eröffnet wird. Der Nachweis ist durch 
Vorlage einer Bestätigung der entsprechenden Stelle  zu führen. Die Gruppengröße muss 
mindestens 5 Kinder betragen. 
 
 
Letztmals hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.06.2009, TOP 7, DS-Nr. 
GR62/2009 mit dieser Thematik beschäftigt und folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der zeitlichen Ve rlängerung des erweiterten 
Betreuungsangebotes von Montags bis Donnerstags von  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitags 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Kinderhaus Rheinhaus en bis 31.08.2010 zu und übernimmt 
hierfür die vertragliche Beteiligung der zusätzlich  entstehenden Kosten für eine Erzieherin mit 
einer Arbeitszeit von 16,25 Stunden. Voraussetzung ist jedoch, dass dieses Angebot nur für 
den nach § 24 Abs. 3 SGB VIII genannten Personenkre is eröffnet wird. Der Nachweis ist durch 
Vorlage einer Bestätigung der entsprechenden Stelle  zu führen. Die Gruppengröße muss 
mindestens 5 Kinder betragen. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den dadurch entst ehenden überplanmäßigen Ausgaben 
unter der Haushaltsstelle 4640.701100 in Höhe von 8 .280,00 € gemäß § 84 GemO zu.  
 
Weiter merkt Bürgermeister Büchner  an, dass die Befristung am 31.08.2010 und 
somit zum Ende des Kindergartenjahres 2009/2010 ausläuft. Daher ist man seitens 
der Kindergartenleitung erneut auf die Verwaltung zugekommen und fragte nach 
dem weiteren Vorgehen. Die Kindergartenleitung sprach sich für die weitere 
Fortführung dieses Betreuungsangebotes aus und hält es aus Gründen der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für geboten und erforderlich. Die 
Kindergartenleitung ist des weiteren der Auffassung, dieses Angebot auf Dauer 
beizubehalten um dementsprechend den Eltern noch mehr Planungssicherheit zu 
geben. Seit der Einführung im Frühjahr 2008 sei dieses Angebot von den Eltern 
immer besser angenommen worden, zumal es sich um einen längeren Zeitraum 
gehandelt habe (2,5 Kindergartenjahre) und somit eine gewisse Sicherheit auch in 
Bezug auf einen Arbeitsplatz der Eltern eingetreten sei. Nach Angaben der 
Kindergartenleitung, nehmen nach einem verhaltenen Beginn zwischenzeitlich 17 
Familien dieses Angebot wahr; betreut werden 22 Kinder  (13 Familien mit 1 Kind, 3 
Familie mit 2 Kindern und 1 Familie mit 3 Kindern). 1 Kind wurde für das neue 
Kindergartenjahr abgemeldet. Bis Ende des Jahres 2010 sind bereits weitere 4 
Kinder angemeldet, so dass am Ende des Jahres 2010  mit einer Betreuung von 25 
Kindern  gerechnet werden kann. Es kommen auch regelmäßig tageweise Kinder zur 
zusätzlichen Betreuung. Die Betreuungszeit geht überwiegend bis 17.30 Uhr, aber 
auch die Öffnungszeit bis 18.00 Uhr wird von einigen Eltern in Anspruch genommen. 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2010 haben wir unter der Haushaltsstelle 4640-
701100 innerhalb des Ansatzes von 540.000,00 € für die Verlängerung der 
Betreuungszeit bis 31.12.2010 einen Betrag von 25.000,00 € eingestellt (0,9 Stelle 
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für 12 Monate X 69 % bisherige vertragliche Beteiligung). Somit sind keine 
überplanmäßigen Ausgaben zu beschließen.  
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, diese Betreuungsform der verlängerten 
Öffnungszeiten im Kinderhaus St. Katharina unbefristet  beizubehalten, da es sich in 
den vergangenen 2,5 Kindergartenjahren bewährt hat und von immer mehr Eltern in 
Anspruch genommen wird bzw. werden muss. Die Verwaltung wollte sich jedoch in 
Bezug auf diese Betreuungsform ein gesondertes Kündigungsrecht der 
Kirchengemeinde einräumen lassen. Sollte dieses Angebot nicht mehr, egal aus 
welchen Gründen, angenommen werden bzw. sinkt die zu betreuende Kinderzahl auf 
unter 5 Kinder sollte der Verwaltung ein Kündigungsrecht von 3 Monaten zum Ende 
des jeweiligen Kindergartenjahres (jeweils der 31.08. eines Jahres) möglich sein. 
Voraussetzung ist jedoch, dass auch die kirchlichen Vertreter diesem Vorschlag 
zustimmen und die Kirchengemeinde die entsprechenden Mittel genehmigt. Die 
jeweiligen Jahreskosten für die 0,9 Stelle werden dann in den jeweiligen 
Haushaltsplänen der Gemeinde eingestellt. Der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit 
Oberhausen und Rheinhausen hat sich in seiner Sitzung am 07.06.2010 mit der 
unbefristeten Beibehaltung  des zusätzlichen Betreuungsangebotes und der 
anteiligen Kostenübernahme durch die Seelsorgeeinheit ab dem Kindergartenjahr 
2010/2011 befasst und zugestimmt. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Klee (CDU) dankt Herrn Maier für die ausführliche Sitzungsvorlage 
und stimmt in allen TOPs zu. 
 
Gemeinderätin Zieger (FÖDL) stimmt dem Beschlussvorschlag TOP 10 zu. Zu 
KIGA St. Franziskus unterbreitet Frau Zieger in Bezug auf den zusätzlichen Raum für 
die Nachmittagsbetreuung einen Vorschlag. Sie schlägt das Schwesternhaus als 
Ausweichmöglichkeit vor. Weiterhin stimmt sie den Beschlussvorschlägen 11-13 zu. 
 
Gemeinderat Brand (SPD) nimmt die Beschlussvorschläge TOP 10-13 zustimmend 
zur Kenntnis. Er freut sich sehr über die positive Außenwirkung und dass die 
Angebote so gut angenommen werden. 
 
Gemeinderat Strubel (FW) bedankt sich zunächst für die sehr guten und 
ausführlichen Vorlagen. Nicht nur in diesem Fall sondern im allgemeinen. Herr 
Strubel kann den Beschlussvorschlägen TOP 10-13 zustimmen. 
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Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Verlängerung des erweiterten 
Betreuungsangebotes von Montags bis Donnerstags von  16.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und Freitags von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Kin derhaus Rheinhausen 
unbefristet zu und übernimmt hierfür die vertraglic he Beteiligung der 
zusätzlich entstehenden Kosten für eine Erzieherin mit einer Arbeitszeit von 
16,25 Stunden. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die Seelsorgeeinheit 
vertragsgemäß an diesen Kosten entsprechend beteili gt und dieses Angebot 
nur für den nach § 24 Abs. 3 SGB VIII genannten Per sonenkreis eröffnet wird. 
Der Nachweis ist durch Vorlage einer Bestätigung de r entsprechenden Stelle 
zu führen. Die Gruppengröße muss mindestens 5 Kinde r betragen. 
 
2. 
Der Gemeinde wird von der Seelsorgeeinheit für dies e Betreuungsform ein 
gesondertes Kündigungsrecht von 3 Monaten zum Ende des jeweiligen 
Kindergartenjahres (jeweils der 31.08. eines Jahres ) eingeräumt. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 11 öffentlich DS-Nr. GR72/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Weiterbetrieb der AM- Gruppen im Kindergarten St. Franziskus Oberhausen 
und Kindergarten St. Marien, Oberhausen bis zum End e des 
Kindergartenjahres 2010/2011 und somit bis zum 31.0 8.2011      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert ausführlich den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
und merkt an, dass sich der Gemeinderat in seinen Sitzungen am 12.11.2007, TOP 
Nr.1, DS-Nr. GR125/2007 (nö), 25.02.2008 TOP Nr. 2, DS-Nr. GR21/2008 (nö), 
31.03.2008, TOP Nr.5, DS-Nr. GR31/2008, 21.07.2008, TOP Nr. 2, DS-Nr. 
GR92/2008 (nö) und letztmals mit der Umlaufsitzung vom 11.08.2008 sehr 
ausführlich mit den Anträgen der Seelsorgeeinheit Oberhausen-Rheinhausen in 
Bezug auf das weitere Vorgehen in den zwei Kindergärten St. Franziskus und St. 
Marien befasst hat. Mit Schreiben vom 08.09.2008 beantragte die 
Kindergartenbeauftragte, Frau Brand die Eröffnung einer Klein-Regelgruppe  ab 
01.11.2008 (bis 10 Kinder) und die Änderung einer Regelgruppe  in eine Hortgruppe  
mit einer personellen Ausstattung von 2,0 Stellen im Kindergarten St. Franziskus. 
Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 20.10.2008, TOP Nr. 6, DS.-Nr. 
GR113/2008 sehr ausführlich mit diesen Anträgen und fasste folgende Beschlüsse : 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Einrichtung e iner Klein-Regelgruppe ab 01.11.2008 im 
Kindergarten St. Franziskus mit 1,0 Personalstellen , befristet bis zum 31.08.2009 zu und 
beteiligt sich an den entstehenden Personalkosten v ertragsgemäß mit 69 %. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Umwandlung ei ner Regelgruppe mit 1,5 Stellen in eine 
Hortgruppe mit 2,0 Stellen zum 01.11.2008 im Kinder garten St. Franziskus, befristet bis zum 
31.08.2009 zu und beteiligt sich an den entstehende n Personalkosten vertragsgemäß mit 69 %. 
 
 
Die Einführung der Klein-Regelgruppe sowie die Umwandlung einer Regelgruppe in 
eine Hortgruppe war bis 31.08.2009 und somit bis Ende des Kindergartenjahres 
2008/2009 befristet. Mit Schreiben vom 12.05.2009 beantragte die Seelsorgeeinheit 
Oberhausen-Rheinhausen die Änderung der bisherigen Klein-Regelgruppe mit einer 
personellen Besetzung von 1,0 Kräften in eine Hortgruppe mit einer personellen 
Besetzung von 2,0 Kräften ab 01.September 2009 im Kindergarten St. Franziskus. 
Des weiteren beantragte die Kirchengemeinde die Überlassung eines Schulraumes 
in der Grundschule Oberhausen für die neue Hortgruppe, da der Kindergarten St. 
Franziskus nur über 6 Gruppenräume verfügt. In gleichem Schreiben beantragte die 
Seelsorgeeinheit die Neueinrichtung einer Hortgruppe mit einer personellen 
Besetzung von 2,0 Kräften im Kindergarten St. Marien ab dem Kindergartenjahr 
2009/2010 und somit ab 01.09.2009. Begründet wurde dieser Antrag damit, dass zu 
den 8 Grundschulkindern, die trotz voller Gruppen in Frühgruppenzeiten mit betreut 
werden, für das neue Kindergartenjahr weitere 8 Anmeldungen für Grundschulkinder 
vorliegen. Da der Kindergarten St. Marien lediglich über 4 Gruppenräume verfügt, 
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bittet die Kirchengemeinde auch für diese neue Hortgruppe um Überlassung eines 
Schulraumes in der Werkrealschule mit Grundschule. Beide Anträge wurden 
befristet  bis 31.08.2010 gestellt. Die entsprechende Änderung der Betriebserlaubnis 
für die beiden Einrichtungen wurde von der Seelsorgeeinheit eingeholt, ist jedoch 
ebenso befristet bis 31.08.2010. 
 
Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 22.06.2009, TOP Nr. 8, DS-
Nr.GR63/2009 mit diesen Anträgen und fasste folgende Beschlüsse: 
 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Umwandlung de r Klein-Regelgruppe im Kindergarten 
St. Franziskus in eine Hortgruppe mit höchstens 1,8  Personalstellen ab 01.09.2009, befristet 
bis zum 31.08.2010 zu und beteiligt sich an den ent stehenden Personalkosten vertragsgemäß 
(derzeit) mit 69 %. Voraussetzung ist jedoch die Zu stimmung der anteiligen Kostenübernahme 
durch den Stiftungsrat der Kirchengemeinden Oberhau sen und Rheinhausen. Nach 
Rücksprache mit der Schulleitung der Grundschule Ob erhausen wird für diese Hortgruppe ein 
Schulraum zur Verfügung gestellt. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den dadurch entst ehenden überplanmäßigen Ausgaben 
in Höhe von 18.400,00 € unter der Haushaltsstelle 4 640-701000 gemäß § 84 GemO zu. 
 
3. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Eröffnung ein er Hortgruppe im Kindergarten St. 
Marien mit 2,0 Stellen zum 01.09.2009, befristet bi s zum 31.08.2010 zu und beteiligt sich an den 
entstehenden Personalkosten vertragsgemäß (derzeit)  mit 69 %. Voraussetzung ist jedoch die 
Zustimmung der anteiligen Kostenübernahme durch den  Stiftungsrat der Kirchengemeinden 
Oberhausen und Rheinhausen Nach Rücksprache mit der  Schulleitung der GHWRS 
Oberhausen wird für diese Hortgruppe ein Schulraum zur Verfügung gestellt. 
 
4. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den dadurch entst ehenden überplanmäßigen Ausgaben 
in Höhe von 18.400,00 € unter der Haushaltsstelle 4 640-701200 gemäß § 84 GemO zu. 
 
5. 
Der Gemeinderat ermächtigt einstimmig die Verwaltun g bis zum Ende des Schuljahr 2009/2010 
ein kommunales Betreuungskonzept für Hortkinder zu erarbeiten und dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorzulegen.  
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Desweiteren merkt Bürgermeister Büchner  an, dass die Umwandlung der 
bestehenden und bis 31.08.2009 befristeten Klein-Regelgruppe in eine Hortgruppe 
im Kindergarten St. Franziskus erhöhte den Personalschlüssel von 1,0 auf 1,8 
Stellen und somit 0,8 Stellen mehr als vorher. Diese Umwandlung ist bis 31.08.2010 
befristet. Die Eröffnung einer zusätzlichen Hortgruppe im Kindergarten St. Marien ab 
01.09.2009 erhöhte den Personalschlüssel um 2,0 Stellen. Betrachtet man aktuell 
alle 3 Einrichtungen  innerhalb der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bestehen 
in diesem Kindergartenjahr 2009/2010 insgesamt 4 Gruppen mit 75 Grundschüler  
(Kinderhaus Rheinhausen 42 Kinder, KG St. Franziskus 18 Kinder, Kindergarten St. 
Marien 15 Kinder) und einem Personalschlüssel von 7,8 Stellen . Bei der derzeitigen 
finanziellen Beteiligung nach Vertrag beteiligt sich die politische Gemeinde mit 69 % 
an den entstehenden Kosten und somit mit einem Betrag von 215.280,00 € 
(312.000,00 € X 69 %) ohne Sachkosten. Der Hortbeitrag beträgt ab 01.01.2009 
monatlich 80,00 €, wobei die Zweitkinderregelung nach dem Beschluss des 
Gemeinderates auch die Hortkinder betrifft. Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 22.06.2009 wurde die Verwaltung ermächtigt, bis zum Ende des Schuljahres 
2009/2010 ein kommunales Betreuungskonzept für Hortkinder zu erarbeiten. Die 
Ausarbeitung dieses Betreuungskonzeptes nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch als 
man vorher einplante. Die Grundzüge des kommunalen Betreuungskonzeptes sind 
erarbeitet, jedoch noch nicht fertig gestellt und kann somit bis zum Ende dieses 
Schuljahres nicht zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Abklärung über 
mögliche Landeszuschüsse bis hin zu einer Kalkulation der eventuellen Beiträge der 
Eltern sind noch nicht abgeschlossen. Die Verwaltung wird bis zum Ende des 
Schuljahres 2010/2011 das Konzept dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
vorlegen. Somit muss man nach Wegen suchen, um den Wünschen der Eltern zur 
Betreuung ihrer Grundschulkinder gerecht zu werden. Nutzen könnten die Eltern 
derzeit schon die verlässliche Grundschule sowie die Nachmittagsbetreuung. Beides 
entspricht jedoch nicht dem Betreuungsumfang in den Kindergärten. Deshalb ist die 
Verwaltung auf die Seelsorgeeinheit zugegangen und hat nachgefragt, ob die 
Kirchengemeinde diese Betreuungsform ein weiteres Jahr und somit bis zum 
31.08.2011 übernehmen würde. Diese Anfrage ist sowohl bei den beiden 
Kindergartenbeauftragten als auch bei den 3 Leiterinnen positiv aufgenommen 
worden. Während die Betriebserlaubnis im Kinderhaus Rheinhausen für die 
sogenannte Hortbetreuung keine Befristung vorsieht, wurden die beiden 
Betriebserlaubnisse für die Kindergärten St. Franziskus und St. Marien in Bezug auf 
Hortbetreuung befristet bis 31.08.2010 ausgestellt. Befristet deshalb, da die gesamte 
Betreuung der Kinder nicht in einer Einrichtung erfolgt sondern auch Schulräume 
außerhalb der Kindergärten benutzt werden müssen und zum anderen mit der 
Finanzierung. Die Kirchenverwaltung bezuschusst keine Kinderhorte was bedeutet, 
dass die politische Gemeinde 100 % der entstehenden Personal – und Sachkosten 
zu übernehmen hat. Deshalb gibt es in den beiden Kindergärten St. Franziskus und 
St. Marien keine Hortgruppe, sondern jeweils altersgemischte Gruppen (AM-
Gruppen) mit Kindern von 3 – 11 Jahren. Die Grundschulkinder werden somit in 
andere Gruppen bis zu höchstens 6 Kinder pro Gruppe integriert. Für das neue 
Kindergartenjahr vom 01.09.2010 bis 31.08.2011 geht im Kindergarten St. 
Franziskus 1 Kind von 18 Kindern weg während bereits jetzt schon 6 Anmeldungen 
für das neue Kindergartenjahr vorliegen. Da die Anzahl der Kinder auf 18 begrenzt 
ist, können nicht alle Kinder im Kindergarten St. Franziskus aufgenommen werden 
und stehen auf der Warteliste. 
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Im Kinderhaus Rheinhausen wechseln 7 Kinder in die 5. Klasse und verlassen am 
Ende dieses Kindergartenjahres das Kinderhaus, während sich bereits 8 Kinder für 
das neue Kindergartenjahr angemeldet haben. Im Kinderhaus können auch im neuen 
Kindergartenjahr alle Kinder aufgenommen werden. Insgesamt wären dann im 
Kinderhaus Rheinhausen 44 Kinder als Hortkinder zur Betreuung. 
 
Im Kindergarten St. Marien werden derzeit 15 Grundschüler ebenso in 
altersgemischten Gruppen mit Kindern von 3 –11 Jahren betreut. Kein Kind geht weg 
und es liegen 7 Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr 2010/2011 vor. 3 Kinder 
können noch aufgenommen werden; somit stehen 4 auf der Warteliste. 
 
Insgesamt würden dann im Kindergartenjahr 2010/2011 80 Grundschulkinder  in 
den drei Einrichtungen betreut. Die derzeit auf der Warteliste stehenden Kinder 
könnten zumindest in der verlässlichen Grundschule und Nachmittagsbetreuung der 
Gemeinde Aufnahme finden.  
 
Für die Grundschulbetreuung im Kindergarten St. Franziskus hat die Grundschule 
Oberhausen einen entsprechenden Raum zur Verfügung gestellt. Ebenfalls hat die 
Werkrealschule mir Grundschule Oberhausen dem Kindergarten St. Marien 
entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. 
 
Sollte die Grundschulbetreuung ein weiteres Jahr bei den 3 
Kindertageseinrichtungen verbleiben entstehen für die Gemeinde folgende Kosten: 
 
 
Kindergarten St. Marien:  
 
Für die bereits erwähnten 2,0 Stellen würden für die Zeit vom 01.09.2010 bis 
31.12.2010 nach dem derzeitigen Vertrag 18.400,00 € an Personalkosten anfallen, 
die überplanmäßig unter der Haushaltsstelle 4640-701200 zu genehmigen sind. Die 
Kosten für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.08.2011 betragen 36.800,00 € und 
werden im Haushaltsplan 2011 eingestellt (Basis alter Kindergartenvertrag). 
 
 
Kindergarten St. Franziskus:  
 
Für die bereits erwähnten 1,8 Stellen würden für die Zeit vom 01.09.2010 bis 
31.12.2010 nach dem derzeitigen Vertrag 16.600,00 € an Personalkosten anfallen, 
die überplanmäßig unter der Haushaltsstelle 4640-701000 zu genehmigen sind. Die 
Kosten für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.08.2011 betragen 33.200,00 € und 
werden im Haushaltsplan 2011 eingestellt (Basis alter Kindergartenvertrag). 
 
Die Kosten für die Hortbetreuung im Kinderhaus Rheinhausen  sind im 
Haushaltsplan sowohl der Kirchengemeinde als auch im Haushaltsplan der 
Gemeinde für das Jahr 2010  berücksichtigt.  
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, die Grundschulbetreuung auch im 
Kindergartenjahr 2010/2011 bei den jeweiligen Einrichtungen, befristet bis zum 
31.08.2011 zu belassen. 
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Der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen 
auch mit dieser Thematik befassen und entsprechende Beschlüsse fassen. Die 
Verwaltung geht jedoch davon aus, dass bei einem positiven Bescheid des 
Stiftungsrates die Kirchengemeinde sich auch an den entstehenden Kosten, wie 
bisher auch, anteilig beteiligt. 
 
In Bezug auf die Ausführungen der Fraktionen siehe Tagesordnungspunkt 10. 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Verlängerung der altersgemischten 
Gruppen im Kindergarten St. Franziskus mit 1,8 Pers onalstellen ab 01.09.2010 
bis zum 31.08.2011 zu und beteiligt sich an den ent stehenden Personalkosten 
vertragsgemäß (derzeit) mit 69 %. Voraussetzung ist  jedoch die Zustimmung 
der anteiligen Kostenübernahme durch den Stiftungsr at der Seelsorgeeinheit 
Oberhausen - Rheinhausen.  
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den dadurch entst ehenden 
überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 16.600,00 € un ter der Haushaltsstelle 
4640-701000 gemäß § 84 GemO zu. 
 
3. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Verlängerung der altersgemischten 
Gruppen im Kindergarten St. Marien mit 2,0 Stellen zum 01.09.2010 bis zum 
31.08.2011 zu und beteiligt sich an den entstehende n Personalkosten 
vertragsgemäß (derzeit) mit 69 %. Voraussetzung ist  jedoch die Zustimmung 
der anteiligen Kostenübernahme durch den Stiftungsr at der Seelsorgeeinheit 
Oberhausen-Rheinhausen  
 
4. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den dadurch entst ehenden 
überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 18.400,00 € un ter der Haushaltsstelle 
4640-701200 gemäß § 84 GemO zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 12 öffentlich DS-Nr. GR73/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Antrag der Seelsorgeeinheit Oberhausen- Rheinhausen auf Eröffnung einer 
Klein-Früh-Gruppe und deren Finanzierung im Kinderh aus St. Katharina, 
Rheinhausen für das Kindergartenjahr 2010/2011      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert sehr ausführlich den Sachverhalt dieses 
Tagesordnungspunkts und stellt fest, dass das Kinderhaus Rheinhausen t derzeit 7 
Gruppen mit insgesamt 142 Kinder per 06/2010 betreut. Zum Ende des 
Kindergartenjahres 2009/2010 (08/2010) werden es 147 Kinder sein. In zwei 
„Ganztagesgruppen“ werden 50 Kinder, in zwei Kleinkindgruppen (Kinder U-3) 
werden 31 Kinder, in einer Regelgruppe 25 Kinder und in zwei altersgemischten 
Gruppen (Hortkinder) werden 41 Kinder per August 2010 betreut. Zum Ende des 
Kindergartenjahres 2009/2010 verlassen 16 Kindergartenkinder die Einrichtung, um 
in die Grundschule Rheinhausen zu wechseln. 8 Kinder davon bleiben als Hortkinder 
dem Kinderhaus erhalten. Zum neuen Kindergartenjahr kommen 18 Kinder hinzu, so 
dass zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2010/2011 157 Kinder betreut werden 
wollen. Bis zum Ende des Kindergartenjahres kommen durch bereits vorliegende 
Anmeldungen von U-3 Kindern weitere 6 Kinder hinzu, so dass zum Ende des 
Kindergartenjahres 2010/2011 und somit zum 31.08.2011 die Einrichtung 163 Kinder 
betreut. Im August 2011 verlassen dann 32 Kinder das Kinderhaus und wechseln in 
die Grundschule Rheinhausen. Die Geburtenzahlen der Folgejahre sind fast 
identisch, so dass lediglich im kommenden Kindergartenjahr gewisse Probleme bei 
der Kinderbetreuung auftreten werden. Diese können durch die Einrichtung einer 
Klein-Früh-Gruppe gelöst werden. Die Kindergartenleitung hat dementsprechend 
beim Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit den Antrag auf Eröffnung einer Klein-Früh-
Gruppe befristet auf das Kindergartenjahr 2010/2011 gestellt. Der Stiftungsrat und 
der Pfarrgemeinderat stimmten diesem Antrag in der Sitzung am 07.06.2010 zu. 
Klein-Früh-Gruppe bedeutet eine Gruppe von Kindern bis zu 14 Kindern, die in der 
Zeit von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr betreut werden. Der Personalschlüssel hierzu liegt 
bei einer 1,0 Stelle. Ebenfalls muss von der Seelsorgeeinheit eine Erweiterung der 
vorliegenden Betriebserlaubnis beantragt werden. Der Gemeinde würden für die 
befristete Klein-Früh-Gruppe bis zum Ende des Kindergartenjahres 2010/2011 
Kosten nach dem derzeitigen Vertrag von 27.600,00 € entstehen (40.000,00 € X 69 
% = 27.600,00 €). Für den Zeitraum von 09/2010 bis 12/2010 würden 9.200,00 € und 
für den Zeitraum von 01/2011 bis 08/2011 würden 18.400,00 € entstehen. Den 
anteiligen Kosten für das Jahr 2010 müsste der Gemeinderat unter der 
Haushaltsstelle 4640-701100 überplanmäßig zustimmen. Die in 2011 anfallenden 
Kosten würden in den Haushalt 2011 der Gemeinde mit aufgenommen. Die 
Verwaltung ist der Auffassung, dieser befristeten Klein-Früh-Gruppe für das 
Kindergartenjahr 2010/2011 zuzustimmen, um auch allen angemeldeten Kindern 
einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen zu können. 
 
In Bezug auf die Ausführungen der Fraktionen siehe Tagesordnungspunkt 10. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der befristeten K lein-Früh-Gruppe für das 
Kindergartenjahr 2010/2011 und somit bis zum 31.08. 2011 unter der 
Voraussetzung der Zustimmung der Seelsorgeeinheit u nd der zu ändernden 
Betriebserlaubnis zu und übernimmt hierfür die vert raglichen Kosten von 
derzeit 69 %. 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den dadurch entst ehenden 
überplanmäßigen Ausgaben im Jahre 2010 unter der Ha ushaltsstelle 4640-
701100 in Höhe von 9.200,00 € gemäß § 84 GemO zu.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 13 öffentlich DS-Nr. GR74/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Gemeindlicher Zuschuss zum Schuldendienst der kath.  Kirchengemeinde 
Oberhausen in Bezug auf den Kindergarten St. Franzi skus Oberhausen      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage ein und 
merkt an, dass mit Schreiben vom 19.05.2010, bei uns eingegangen am 27.05.2010 
die Kath. Kirchengemeinde St. Philippus und Jakobus einen jährlichen Zuschuss 
zum Schuldendienst beantragt hat. Die kath. Kirchengemeinde hat im Jahre 2001 für 
die Sanierung der gesamten Außenanlagen ein Darlehen in Höhe von 50.000,00 € 
aufgenommen, das zum 01.01.2010 noch einen Restbetrag von 27.991,92 € 
aufweist. Es handelt sich bei dem Darlehen um ein Annuitätendarlehen mit einem 
Jahresbetrag von 4.600,00 €. Der Zinssatz beträgt 5 %, getilgt werden jährlich 4 %, 
so dass von Beginn an 9 % der Ursprungssumme an Zins- und Tilgungsleistungen 
aufgebracht wurden. Der Tilgungsbetrag für 2010 beträgt 3.240,41 €; 
dementsprechend betragen die Zinsaufwendungen 1.359,59 €. Der Tilgungsbetrag 
für 2011 beträgt 3.404,45 € und die Zinsen somit 1.195,55 €. Nach Angabe der 
Kirchengemeinde ist dieses Darlehen in den nächsten 7 Jahren zurückbezahlt. Der 
Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.05.2001, TOP Nr. 3, DS-Nr. GR050/2001 
den Beschluss gefasst, für die zu sanierenden Flächen der Außenanlage im Bereich 
des Kindergartens einen Zuschuss von 70 % zu geben und für die Fläche des 
heutigen Parkplatzes einen solchen von 40 %. Für die Flächen vor dem Pfarrhaus 
und im gesamten Eingangsbereich der Kirche wurde kein Zuschuss gewährt. 
Insgesamt wurde somit ein kommunaler Zuschuss von pauschal 40.903,35 € bei 
Gesamtkosten von 154.829,42 € gewährt. Dies entspricht in Bezug auf die 
Kostenberechnung der gesamten Maßnahme vom 19.02.2001 einem Anteil von 
26,42 %. Nimmt man diesen Prozentanteil und multipliziert diesen mit dem 
Jahresbetrag der aufzuwendenden Zins- und Tilgungsleistungen von 4.600,00 € 
ergäbe dies einen Betrag von 1.215,32 €/jährlich für die nächsten 7 Jahre. In den 
Vertragsentwürfen der Seelsorgeeinheit Oberhausen-Rheinhausen zu den neuen 
Kindergartenverträgen St. Franziskus und St. Marien, Oberhausen waren unter den 
Sachausgaben auch die Zins- und Tilgungsleisten der Kirchengemeinde für 
Baudarlehen aufgeführt. Nachdem der Gemeinderat in seiner nö-Sitzung am 
22.03.2010, TOP Nr. 3, DS-Nr. GR 32/2010 dem Vorschlag der Verwaltung folgte 
und somit die Zins- und Tilgungsaufwendungen keine Sachausgaben seien, wurden 
die weiteren Verhandlungen mit den Vertretern der Kirchengemeinde im 
gemeinsamem Kindergartenausschuss dementsprechend geführt. Grund hierfür war 
die Tatsache, dass in den neuen Kindergartenverträgen die Gemeinde bei den 
Investitionsausgaben 100 % der Kosten übernimmt und somit für deren Finanzierung 
keine Darlehen seitens der Seelsorgeeinheit aufgenommen werden müssen. Pfarrer 
Wolfgang Oberschmidt war in den genannten Sitzungen dennoch der Auffassung, 
dann in einem separaten Antrag einen kommunalen Zuschuss zu erhalten. Die 
Verwaltung ist der Auffassung, aufgrund der von der Seesorgeeinheit übernommen 
Aufgaben der Kinderbetreuung in der gesamten Gemeinde mit entsprechendem 
Einsatz von Kirchensteuermittel dem Antrag zu entsprechen und einen jährlich Zins- 
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und Tilgungszuschuss in Höhe von 1.300,00 € auf die Dauer von höchstens 7 Jahren 
zu gewähren. Sollte das Darlehen, egal aus welchem Grund, früher zurückgeführt 
sein, reduzieren sich die Zahlungen um die entsprechenden Jahre. Dieser 
Zuschussbetrag wird unter der Haushaltsstelle 3700.700000 verbucht. 
 
In Bezug auf die Ausführungen der Fraktionen siehe Tagesordnungspunkt 10. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Gewährung ein es Zuschusses an die 
Seelsorgeeinheit Oberhausen-Rheinhausen für Zins- u nd 
Tilgungsaufwendungen in Höhe von jährlich 1.300,00 € höchstens jedoch für 7 
Jahre zu. Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Be trag in den jährlichen 
Haushaltsplänen der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen  unter der 
Haushaltsstelle 3700-700000 einzustellen. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 14 öffentlich DS-Nr. GR75/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Zustimmung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit von 
Ausgabehaushaltsstellen in der Abfallwirtschaft 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage ein und 
merkt an, dass der Gemeinderat im Haushaltsplan für das Jahr 2010 auf der 
Haushaltsstelle 7210-637000 „Spezielle Zweckausgaben“ insgesamt 59.000,00 € für 
entstehende Ausgaben für die Abfallverwertung (Grundschnittverwertung und Wilder 
Müll) eingestellt hat. Im Rahmen der Abrechnung für das Jahr 2009 zeigte sich, dass 
eine Aufschlüsselung der Ausgaben in die einzelnen Bereiche die Abrechnung 
vereinfachen würde. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb eine zusätzliche 
Haushaltsstelle unter 7210-637100 angelegt, die jedoch über keinerlei 
Bewirtschaftungsmittel verfügt. Beide Haushaltstellen sollen nun gegenseitig 
deckungsfähig gemacht werden. Dies bedeutet, dass auf beiden Haushaltsstellen 
zusammen die ursprünglichen 59.000,00 € ausgegeben werden dürfen. 
Mehrausgaben entstehen dadurch nicht. 
 
Bürgermeister Büchner  bittet die Fraktionen um deren Stellungnahmen. Eine 
Aussprache wird vom Gemeinderat nicht gewünscht. Bürgermeister Büchner lässt 
über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig zur Kenntnis, dass  im HH-Plan 2010 die 
weitere Haushaltsstelle 7210-637100 angelegt wurde.  
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der gegenseitigen  Deckungsfähigkeit der 
Haushaltsstellen 7210-637000 und 7210-637100 zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.06.2010 

TOP Nr.: 15 öffentlich DS-Nr. GR76/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Annahme von Spenden 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  lässt den Gemeinderat ohne Stellungnahmen über die 
Annahme der nachstehenden Spenden abstimmen. 
 
Volksbank        400,00 € für die Grundschule  
Bruhrain-Kraich-Hardt eG     Rheinhausen 
Adlerstraße 1 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Hermine Huth      150,00 € für den Sozialfonds 
Nachtigallenweg 4 
76744 Wörth am Rhein 
 
Darüber hinaus erhielt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen als Sachspende von 
der Firma Stecher, Amalienstraße 29, 68794 Oberhausen-Rheinhausen 6 Kartons 
Mohrenköpfe, Wert unbekannt. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen  stimmt einstimmig 
der Annahme der oben genannten Spenden zu. 
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Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Büchner gibt das Ergebnis der verschiedenen Anfragen der Fraktion 
der FÖDL bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis:  
 
Die Audio-Aufnahmen der Sitzung sind Bestandteil de s Protokolls. 
 
 
 
Die Protokollführerin:      Der Bürgermeister: 
 
 
 
Der Gemeinderat: 


